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Wohnen ist die neue soziale Frage in Deutschland. Mieten und Immobilienpreise sind in den vergan-
genen Jahren stark gestiegen. Gleichzeitig ist bezahlbarer Wohnraum die Grundlage sozialer, wirt-
schaftlicher und politischer Stabilität.  

In diesem Papier beleuchten wir die Rolle der Fiskalpolitik. Mit welchen fiskalischen Instrumenten 
können diese Spannungen entschärft werden? Und wie wurden die Instrumente historisch eingesetzt? 
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir die wohnungspolitischen Ausgaben von Bund und 
Ländern – von 1965 bis 1990 für Westdeutschland, ab 1991 für das gesamte Bundesgebiet – analysiert. 
Auf Grundlage eines neuen Datensatzes identifizieren wir fünf historische Phasen der Wohnungsfis-
kalpolitik. 

Das zentrale Ergebnis: Der Schwerpunkt hat sich von Objektförderung – also der Förderung von Bau, 
Erwerb, oder Modernisierung von Wohnraum – zu Subjektförderung – der finanziellen Unterstützung 
bedürftiger Haushalte – verschoben. Damit hat sich die Wohnungspolitik in eine teure Zwickmühle 
manövriert. Während die Subjektförderung kurzfristig soziale Härten abfedert, lässt sie strukturelle 
Probleme unberührt und treibt die Mietpreise teils noch höher. Die Objektförderung ist zwar im 
Aufwärtstrend, aber fällt im historischen Vergleich schwach aus. Die Wohnungsfiskalpolitik so weiter-
zuentwickeln, dass sie dauerhaft bezahlbaren Wohnraum liefert, aber dabei selbst bezahlbar bleibt, 
wird eine zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre. 

Executive Summary
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Die neue soziale Frage1.

2

3

2025 lag die durchschnittliche Wohnkostenbelastung in 
Deutschland bei 24 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkom-
mens (Destatis 2026a). Hinter diesem Durchschnitt steht eine 
große Spannbreite. So verwenden armutsgefährdete Haushal-
te im Schnitt rund 44 Prozent ihres verfügbaren Einkommens 
auf Wohnkosten; auch die Wohnbelastung von Alleinlebenden 
und Alleinerziehenden liegt deutlich über diesem Durchschnitt. 
Besonders in den Städten liegt außerdem die Wohnkostenbe-
lastung vieler Haushalte deutlich über der Marke von 30 Pro-
zent, die weithin als Grenze zur übermäßigen Belastung gilt 
(Holm u. a. 2021).
Auch die, deren aktuelle Wohnkostenbelastung unter dieser 
Marke liegt, sind betroffen. In den letzten zehn Jahren sind die 
Angebotsmieten in Deutschland um insgesamt 48 Prozent ge-
stiegen; die Immobilienpreise lagen 2024 um 74 Prozent über 
den Preisen von 2015 (Amaral et al. 2023; IfW Kiel 2026). In den 
Großstädten spitzen sich die Preissteigerungen zu, sie bahnen 
sich aber zunehmend ihren Weg in die Fläche (Simons & Grade 

2026). Damit hat sich insbesondere Umziehen, ob freiwillig 
oder durch Kündigung, deutlich stärker verteuert als die ge-
samten Verbraucherpreise, die zwischen 2015 und 2025 um 30 
Prozent anstiegen (Destatis 2026b). Selbst Haushalte mit nied-
riger aktueller Wohnkostenbelastung stehen im Schatten die-
ser Kosten, sodass die subjektive Sorge größer sein kann als die 
aktuelle Belastung (Stilling 2025).
Wie groß diese Effekte in Deutschland sind, ist schwer zu be-
ziffern, auch vor dem Hintergrund einer kritischen Replikation 
von Hsieh & Moretti (Greaney 2019). Während das deutsche 
Geschäftsmodell ohnehin schwächelt (Paleschke 2026), sind 
weitere Wachstumshemmnisse allerdings ökonomisch und po-
litisch brisant. Historisch gab es außerdem ein Bewusstsein für 
die Zusammenhänge von Wirtschaftswachstum und Woh-
nungsmarkt in Deutschland: Eine preiswerte Wohnungsversor-
gung für die Breite der Gesellschaft galt als elementarer Bau-
stein der Wachstums- und Industriepolitik während des 
deutschen Wirtschaftswunders (Reisenbichler 2025). 

Wohnen ist teuer geworden. Ob Mieten oder 
Kaufen: Für breite Teile der Gesellschaft ist es 
eine erhebliche finanzielle Belastung  (Destatis 
2026a).2 

Wohnen ist damit die neue soziale Frage. Nicht 
zu wohnen ist keine Option. Explodierende 
Wohnkosten verunsichern die individuellen Le-
bensgrundlagen so stark, dass sie an den ge-
sellschaftlichen Fundamenten rühren. Auch 
deshalb setzt eine stabile Demokratie einen 
Wohnungsmarkt voraus, der für die Breite der 
Gesellschaft funktioniert (Abou-Chadi u. a. 
2024).

Die Wohnungsfrage ist gleichzeitig eine Wachs-
tumsfrage. Viele neue Arbeitsplätze und pro-
duktive, schnell wachsende Firmen konzentrie-
ren sich in den großen Städten. Sind diese 
Städte zu teuer zum Wohnen, werden immer 
mehr Haushalte aufs Land gedrängt. Weniger 
Menschen können sich die Jobsuche in den 
Städten leisten; mehr Menschen landen in Ar-
beitsplätzen, die nicht zu ihren Fähigkeiten pas-
sen. Selbst Fachkräfte können teils nicht mehr 
dort wohnen und arbeiten, wo sie gebraucht 
werden. Dies kann zu erheblichen Wachstums-
einbußen führen (Hsieh & Moretti 2019; SVR 
2024; Falck u. a. 2025).3 

Auf die Wohnungsfrage gibt es keine einfache 
Antwort. In den Großstädten liegt der Woh-
nungsleerstand auf historischen Tiefstständen 
(Müther & Waltersbacher 2025). Auch die Mobi-

lisierung von unternutztem Wohnraum scheint 
nur wenig vielversprechend. Während der Flä-
chenverbrauch pro Person in den letzten Jahr-
zehnten zwar im landesweiten Durchschnitt ge-
stiegen ist, hat dieser Wert für städtische 
Mieter:innen zuletzt stagniert oder ist sogar zu-
rückgegangen (Kohl u. a. 2024). Gerade in den 
besonders angespannten Wohnungsmärkten 
gibt es also kaum einfach zu hebende Potenzia-
le.

Neubau und Nachverdichtung sind deswegen 
ein notwendiger, wenn auch kein hinreichen-
der Teil der Antwort. Aktuelle Schätzungen des 
Wohnungsmangels belaufen sich auf deutsch-
landweit 1,4 Millionen Wohnungen (Pestel Insti-
tut 2026). Diese lassen sich nicht im Bestand 
mobilisieren.

Damit neuer Wohnraum aber bedarfsgerecht 
ist, muss er in der Breite bezahlbar sein. Doch 
steigende Materialkosten, Baulandpreise, regu-
latorische Anforderungen und langwierige Ge-
nehmigungsverfahren treiben die Neubauprei-
se in die Höhe (AK OGA 2025; ARGE 2025; 
Initiative kostenreduziertes Bauen 2025; Wal-
berg u. a. 2025).

Entsprechend der komplexen Problemlage gibt 
es eine Reihe relevanter Politikinstrumente: 
von Planungsrecht und Bodenpolitik über 
Geldpolitik und makroprudenzielle Finanzregu-
lierung bis hin zu Miet-, Bau- und Qualitätsre-
gulierung. 
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Mit diesem Papier wollen wir die Rolle der Fis-
kalpolitik beleuchten. Dafür sortieren wir in ei-
nem ersten Schritt wohnpolitische Fiskalinstru-
mente nach ihren Anreizwirkungen (Abschnitt 
2). Auf dieser Grundlage dokumentieren wir die 
Fiskalgeschichte der deutschen Wohnungspoli-
tik seit den 1960er-Jahren und zeigen, wie sich 
ihre Schwerpunkte verschoben haben (Ab-
schnitt 3). Abschließend analysieren wir ihre 
gegenwärtige Ausrichtung (Abschnitt 4).

Unser Ergebnis ist, dass fünf Phasen die Fiskal-
geschichte der (west)deutschen Wohnungspo-
litik prägen. Auf eine lange Periode mit klarem 
Schwerpunkt auf Neubauförderung (1965–
1990) folgte in den 1990ern erst ein Förder-
boom und der historische Höhepunkt der Ob-
jektförderung bei (real) 26 Milliarden Euro, 
dann eine Verschiebung der Förderprioritäten 
vom Bauen zum Bestandserwerb.

Die vierte Phase wurde 2005 eingeläutet. Mit 
den Hartz-Reformen kam es zu einem woh-
nungspolitischen Bruch: Die neu eingeführte 
Übernahme der Kosten der Unterkunft ließ die 
Subjektförderung stark anschwellen, während 
die Objektförderung auf historische Tiefstände 
reduziert wurde. Lag das Verhältnis von Objekt- 
zu Subjektförderung vorher bei circa 80 Pro-
zent zu 20 Prozent, war es fortan umgekehrt. 

Am aktuellen Rand zeichnet sich eine erneute 
Trendwende in der Wohnungspolitik ab: So-
wohl die Ausgaben für die Subjekt- als auch für 
die Objektförderung sind in den letzten Jahren 
real angestiegen; gleich geblieben ist ihr Ver-
hältnis, in dem die Subjektförderung weiterhin 
mit circa 80 Prozent dominiert.

Diese historische Betrachtung zeigt die Zwick-
mühle auf, in die die Fiskalpolitik im Wohnbe-
reich geraten ist. Die Subjektförderung ist auf 
ihrem historischen Höchststand, Tendenz stei-
gend. Sie bekämpft die Symptome der Teue-
rung, löst aber nicht ihre Ursachen und treibt 
die Preise teils noch höher. Die Objektförde-
rung hingegen ist zwar im Aufwärtstrend, liegt 
aber weiterhin deutlich unter ihrem histori-
schen Durchschnitt. Angesichts der sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der 
Wohnungsfrage sind radikale Kürzungen in der 
Subjektförderung schwierig. Angesichts der 
herausfordernden Haushaltslage (Schuster-
Johnson & Sigl-Glöckner 2025) ist auch die Mo-
bilisierung weiterer Gelder komplex. Die Woh-
nungsfiskalpolitik so weiterzuentwickeln, dass 
sie dauerhaft bezahlbaren Wohnraum liefert, 
aber gleichzeitig selbst bezahlbar bleibt, bleibt 
eine Herausforderung.
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Die Rolle der Fiskalpolitik im Wohnungsmarkt2.

4

5

Die sieben größten deutschen Städte sind Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. 
Die so angefeuerte Preisdynamik in den eigentlich kostengüns-
tigeren Segmenten des Mietmarkts übersetzt sich in Verschie-
bungen im Mietniveau: Zum Zeitpunkt der letzten Bestands-

mietenerhebung im Rahmen des Zensus 2022 lagen die durch-
schnittlichen Quadratmetermieten von KdU-Empfänger:innen 
mit 7,36 Euro bereits leicht über der erhobenen allgemeinen 
Durchschnittsmiete von nettokalt 7,28 Euro (Destatis 2025; 
Bundesagentur für Arbeit 2026).

Der Wohnungsmarkt ist politisch gestaltbar. 
Vom Wiederaufbau in der jungen Bundesrepu-
blik über gezielte Anreize zur Wohneigentums-
bildung bis hin zur Förderung klimafreundli-
cher Neubauten: Fiskalpolitische Impulse 
haben den deutschen Wohnungsmarkt über 
die letzten Jahrzehnte – mal stärker, mal schwä-
cher – mitgeprägt. 

Die Wirkung der Fiskalpolitik hängt dabei nicht 
nur am Fördervolumen. Mit unterschiedlichen 
Fiskalinstrumenten können unterschiedliche 
Ziele verfolgt und Anreize gesetzt werden. 

Maßnahmen der Subjektförderung zielen auf 
das direkte Schließen von Bezahlbarkeitslü-
cken ab. Wenn die Wohnkosten die individuel-
len finanziellen Möglichkeiten übersteigen, un-
terstützt der Staat mittels Subjektförderung die 
Haushalte („Subjekte“) finanziell, damit sie sich 
Wohnraum leisten können. Die Übernahme 
der Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen 
der Grundsicherung und das Wohngeld gehö-
ren zu dieser Förderlogik. Beide Förderinstru-
mente greifen ausschließlich bei nachgewiese-
ner Bedürftigkeit und gelten damit als 
besonders zielgenaue Art der Wohnraumför-
derung. 

Ökonomisch gesehen subventionieren sie die 
Nachfrage im Wohnungsmarkt. Zwar verän-
dern sie nicht, wie viele Haushalte in Deutsch-
land Wohnungen brauchen, aber sie erhöhen 
die Zahlungsfähigkeit und damit die effektive 
Nachfrage derer, die sie erhalten.

Steht der sozialpolitischen Zielgenauigkeit der 
Subjektförderung allerdings ein angespannter 
Wohnungsmarkt gegenüber, kann sie uner-
wünschte Nebeneffekte erzeugen. In der Theo-
rie sollte eine starke Nachfrage nach Wohn-
raum Investor:innen dazu veranlassen, mehr 

Wohnraum bereitzustellen und so das Angebot 
zu vergrößern. In der Praxis kann jedoch eine 
Reihe von Gründen dazu führen, dass das Woh-
nungsangebot inelastisch ist – also kaum oder 
gar nicht auf Nachfrageimpulse reagiert. Dann 
schlägt sich eine höhere Nachfrage primär in 
höheren Preisen nieder.

Trotz steigender Preise bleibt Wohnraum ein 
Grundbedürfnis. Deswegen bestehen ökono-
mische Anreize, die mietrechtlichen Spielräu-
me für Preiserhöhungen auszuschöpfen; ins-
besondere in dem durch Wohngeld oder KdU 
fiskalisch unterstützten Mietmarktsegment 
(Pestel Institut 2024). Letztlich garantiert hier 
die öffentliche Hand die kaufkräftige Nachfra-
ge: Mieterhöhungen werden durch entspre-
chende Anpassungen der Subjektförderung 
abgefedert.

Die Mietsteigerungen bei KdU-Empfänger:in-
nen veranschaulichen diese Fehlanreize (Men-
se 2025). Abbildung 1 zeigt, dass die Quadrat-
metermieten von Haushalten mit KdU-
Leistungen seit 2012 deutschlandweit deutlich 
stärker gestiegen sind als die Bestandsmieten 
insgesamt. Diese Differenz spreizt sich in den 
besonders angespannten Mietmärkten noch 
weiter auf. In den sieben größten Städten4 sind 
die Mieten von KdU-Empfänger:innen zwischen 
Anfang 2012 und September 2025 um durch-
schnittlich 4,6 Prozent pro Jahr gestiegen.5

Die Mietsteigerungen von KdU-Empfänger:in-
nen gleichen damit in etwa jenen bei den Ange-
botsmieten für neue Mietverträge im selben 
Zeitraum. Angespannte Wohnungsmärkte 
übersetzen sich zuerst in anziehende Ange-
botsmieten; die Bestandsmieten bewegen sich 
wesentlich langsamer. Wenn KdU-Haushalte 
tendenziell jüngere Mietverträge haben, erklärt 
sich ein Teil der höheren Mietsteigerungen 
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Über die Komposition der KdU-Mietverhältnisse und die Um-
zugshäufigkeit von Leistungsempfänger:innen liegen – unserer 
Kenntnis nach – bisher keine Auswertungen vor. Vermutlich 
dürften die Mietverträge aber im Schnitt jünger sein: Einerseits 
gehen dem Leistungsbezug oft Lebensumbrüche wie Trennun-
gen voraus, die häufig mit einem Umzug einhergehen. Ande-
rerseits legt das Leistungssystem selbst Umzüge nahe, wenn 
die bisherigen Wohnkosten nicht als angemessen anerkannt 
und deswegen nicht vollständig übernommen werden (Bähr 
u. a. 2026). Auch wenn der Großteil der KdU-Empfänger:innen 
lieber die Mehrkosten aus dem Regelsatz bestreitet als tatsäch-

lich umzuziehen (Bähr u. a. 2025), dürfte dadurch insgesamt 
eine höhere Umzugshäufigkeit vorliegen. Dies quantitativ zu 
erhärten ist eine Forschungspriorität.
Ein weiterer Faktor für die Mietsteigerungen von KdU-Empfän-
ger:innen dürften Veränderungen in der Komposition der KdU-
Haushalte sein. Vor allem seit 2016 sind teilweise Geflüchtete 
in den Grundleistungsbezug gewechselt, die weiterhin in Sam-
melunterkünften leben (Bundesagentur für Arbeit 2019). Die 
Gebühren für die Sammelunterkünfte werden in diesen Fällen 
als KdU abgerechnet und können die ausgewiesenen Durch-
schnittsmieten beeinflussen.  

durch die stärkere Dynamik in den Angebots-
mieten.6 Allerdings kann das kaum die gesamte 
Preisdynamik erklären – dafür müssten durch-
weg alle KdU-Empfänger:innen Neuverträge 
aufweisen: Selbst unter der Annahme einer 
drei Mal höheren Gewichtung von Neuver-

tragsmieten bei KdU-Empfänger:innen (etwa 
27,7 Prozent anstelle von regulär 9,2 Prozent 
pro Jahr (Deutsche Post Adress 2024)) lägen die 
Mietsteigerungen seit 2012 im KdU-Segment 
immer noch um etwa 21 Prozentpunkte über 
jenen im gesamten Wohnungsbestand.7

Abbildung 1:  Die Nettokaltmieten von Haushalten mit KdU sind stark gestiegen; Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2026);  
 Destatis (2026c); IfW Kiel (2026)
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Das Median-Nettoeinkommen von Mieter:innen lag in Deutsch-
land 2025 bei etwa 1900 Euro (Niehues & Stockhausen 2025). 
Eine Wohnbelastungsquote von 30 Prozent entspräche mit die-
sen Quadratmeterpreisen – noch ohne Berücksichtigung von 
Nebenkosten – rund 32 Quadratmetern Wohnfläche. 2024 ent-
sprach die durchschnittliche Wohnungsgröße im Neubau etwa 
96 Quadratmetern (Destatis 2026d). Mit einer Wohnbelas-
tungsquote von 30 Prozent wäre eine Wohnung dieser Größe 
selbst unter Paaren, in denen beide erwerbstätig sind und die 
keine Kinder im Haushalt haben, kaum erschwinglich: nur 36 

Prozent dieser Haushaltskonstellationen haben ein dafür aus-
reichendes Einkommen. 64 Prozent haben es nicht (Niehues & 
Stockhausen 2025).
Neben einer absoluten Angebotsausweitung durch Neubau 
kann eine Ausweitung des Sozialwohnungsbestands ebenfalls 
im Wohnungsbestand realisiert werden. Der Ankauf von Bele-
gungsrechten hat in den letzten Jahren zwar an Popularität zu-
genommen, dennoch bleibt die Neubauförderung im sozialen 
Wohnungsbau weiterhin die dominante Art der Förderung 
(Pestel Institut 2026). 

Die Objektförderung ist die Förderung von 
Wohnraum („Objekten“), also von Bau, Erwerb 
oder Modernisierung. Dazu zählt etwa der sozi-
ale Wohnungsbau, aber auch Förderungen für 
den freifinanzierten Wohnungsbau oder für die 
Bildung von Wohneigentum. Objektförderung 
kann entweder in Form direkter Mittelvergabe 
oder in Form einer Gewährung von Steuerver-
günstigungen erfolgen.

Objektförderung ist nicht gleich Objektförde-
rung – verschiedene Arten der Wohnraumför-
derung schaffen unterschiedliche Anreize. Be-
sonders wichtig ist der Unterschied zwischen 
Neubauförderung und Förderung für den Er-
werb von Bestandsimmobilien. 

Finanzhilfen für den Erwerb bestehenden 
Wohnraums, wie etwa die Eigenheimzulage (bis 
Anfang 2006), tragen kaum zur Ausweitung des 
Wohnungsangebots bei. Analog zur Subjektför-
derung kann Bestandsförderung dazu führen, 
dass statt Verschiebungen auf der Angebots-
seite vor allem Verschiebungen in den Immobi-
lienpreisen stattfinden. Einer der Kritikpunkte 
an der Eigenheimzulage – der bislang größten 
Finanzhilfe dieser Art – war genau diese preis-
treibende Wirkung (Färber 2003). Auch die Ver-
teilungswirkung ist problematisch. Von solchen 
Preiseffekten profitieren vor allem diejenigen, 
die bereits Wohneigentum besitzen – der Wert 
ihrer Immobilien steigt – oder die über ausrei-
chend Finanzmittel verfügen, um einen Immo-
bilienerwerb anzustreben.

Über die Förderung von Neubaumaßnahmen 
hingegen kann Objektförderung das Wohn-
raumangebot vergrößern. Wenn das neue An-

gebot Wohnungsmarktengpässe auffangen 
kann, kann dies die Preise stabilisieren.

Neubau kann unter den aktuellen Bedingun-
gen und bei einem vertretbaren fiskalischen 
Fördervolumen allerdings nur einen Teil der 
Wohnungsfrage lösen, denn er ist aktuell zu 
teuer. Im frei finanzierten Wohnungsbau gel-
ten derzeit erst Quadratmetermieten von min-
desten 18 Euro als wirtschaftlich (Walberg u. a. 
2026). Für breite Teile der Gesellschaft ist das 
kaum bezahlbar.8

Alternativ kann der soziale Wohnungsbau eine 
gezielte Angebotsausweitung im preisgünsti-
gen Marktsegment ermöglichen.9 Eine bedarfs-
deckende Versorgung mit Sozialwohnungen ist 
derzeit allerdings nicht absehbar (Pestel Insti-
tut 2026).

Subjekt- und Objektförderung setzen also an 
fundamental unterschiedlichen Stellschrauben 
an. Subjektförderung korrigiert die individuelle 
Wohnkostenbelastung und sichert so im Einzel-
fall die Bezahlbarkeit. In Summe kann diese 
Nachfragestabilisierung aber steigende Preise 
verursachen. Objektförderung versucht, die 
Preisfrage über die Subventionierung von 
Wohnraum zu lösen. Wird dabei der Erwerb 
von Bestandsimmobilien gefördert, kann auch 
die Objektförderung Wohnungspreise in die 
Höhe treiben. Wenn Objektförderung stattdes-
sen auf der Angebotsseite ansetzt, kann neuer 
und bezahlbarer Wohnraum entstehen. 

Im nächsten Abschnitt zeigen wir, wie sich die 
Gewichtung dieser Instrumente seit den 
1960er-Jahren verändert hat.
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Die fünf Phasen der deutschen Fiskal-Wohnungspolitik seit 19653.

10

11

12

13

14

Die Wohnungszwangsbewirtschaftung bestand im Wesentli-
chen aus drei Elementen: Im Rahmen der öffentlichen Wohn-
raumbewirtschaftung hatten die Wohnungsbehörden maßgeb-
lichen Einfluss auf die Belegung von Wohnraum. Zusätzlich 
waren die Miethöhen stark reglementiert und im Rahmen des 
Mieterschutzes wurde das vermieterseitige Kündigungsrecht 
ausgesetzt (Bundesregierung 1959). 1950 wurden erste Locke-
rungen der Wohnungszwangswirtschaft eingeleitet; wesentli-
che Bestandteile blieben jedoch noch weit darüber hinaus be-
stehen. In West-Berlin war der im Rahmen der 
Zwangsbewirtschaftung vorgesehene Mietenstopp noch bis 
1973 gültig (Zweites Gesetz zur Änderung des Schlußtermins für 
den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über weitere Maß-
nahmen auf dem Gebiete des Mietpreisrechts im Land Berlin
1970). 
Mit der Einführung des Wohngelds 1965 wurde erstmalig ein 
auf Dauer angelegtes und systematisches Förderinstrument 
geschaffen, um individuelle Überlastungen durch zu hohe 
Wohnkosten abzufedern. Bereits 1960 wurde mit dem Gesetz 
über die Gewährung von Miet- und Lastenbeihilfen ein Vorläu-
fer des Wohngelds etabliert – allerdings nur für Bewohner:in-
nen öffentlich geförderter Wohnungen. Das Wohnbeihilfenge-
setz von 1963 hatte ebenfalls eine ähnliche Zielsetzung, aber 
galt im Zuge des Abbaus der Wohnungszwangsbewirtschaf-
tung nur in den sogenannten „weißen Kreisen“ (Ausschuss für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 1963). Erst mit 
dem Wohngeldgesetz von 1965 wurde eine bundesweite, uni-
verselle und langfristig angelegte Möglichkeit der Subjektförde-
rung geschaffen. 
Ausgaben für die Städtebauförderung rechnen wir nicht der 
Wohnraumförderung zu, da es sich überwiegend um die Förde-

rung öffentlicher Plätze und Infrastruktur handelt, und damit 
nicht um Wohnraum. Für eine Limitation dieser Abgrenzung 
siehe Fußnote 13.
Drei Forschungslücken sind hervorzuheben: 1. Auf Ebene der 
Länder ist auf Basis der Subventionsberichterstattung keine 
Aufschlüsselung einzelner Förderinstrumente möglich. Um ins-
besondere die Objektförderung der Länder in Bestands- und 
Neubauförderung aufzuschlüsseln, müssen die jährlichen 
Haushaltsdokumente der 16 Länder analysiert werden. Dies 
war in der uns zur Verfügung stehenden Zeit noch nicht mög-
lich. 2. Neben direkten Förderprogrammen berücksichtigen wir 
auch Finanzhilfen in Form von Steuermindereinnahmen des 
Bundes und der Länder. Über die direkte kommunale Objekt-
förderung liegen jedoch keine Daten vor. Deswegen bleiben 
auch die auf kommunaler Ebene anfallenden Steuerminderein-
nahmen in unserer Analyse unberücksichtigt. Die letztlich bei 
Bund und Ländern anfallenden Mindereinnahmen bei der Ge-
werbesteuer im Zuge der Gewerbesteuerumlage werden eben-
falls nicht berücksichtigt. Bezüglich der Rolle der kommunalen 
Objektförderung besteht weiterer Forschungsbedarf. 3. Auch 
im Rahmen der Städtebauförderung waren teilweise Moderni-
sierungsmaßnahmen an Wohngebäuden in städtebaulichen 
Sanierungsgebieten förderfähig. Diese fallen in den Rahmen 
der Objektförderung, aber ihr finanzieller Umfang ist anhand 
der zur Verfügung stehenden Daten nicht quantifizierbar. Des-
wegen bleiben sie im Datensatz unberücksichtigt. 
Teile der Objektförderungsmittel werden ebenfalls in den von 
Sensch (2010) zusammengestellten Daten ausgewiesen. Im 
methodischen Anhang grenzen wir die Datensätze im Detail 
voneinander ab.

Die Liberalisierung des Wohnungsmarkts in 
den 1960er-Jahren markiert in Deutschland 
den Beginn der Differenzierung zwischen Ob-
jekt- und Subjektförderung. Zuvor dominierten 
große öffentliche Förderprogramme für den 
Wohnungsbau, während der Wohnungsbe-
stand einer staatlich koordinierten Zwangsbe-
wirtschaftung unterlag.10

Um soziale Härten im Zuge der Marktliberali-
sierung abzufedern, wurde 1965 mit dem 
Wohngeld erstmals eine flächendeckende 
Form der Subjektförderung eingeführt.11 

Damit wurde der grundlegende Werkzeugkas-
ten der heutigen Wohnungspolitik abgesteckt. 
Während die Instrumente weitestgehend kon-
stant geblieben sind, hat sich ihre Gewichtung 
im Laufe der Jahre grundlegend gewandelt. 

Um die unterschiedlichen Phasen der Wohn-
raumförderung in Deutschland zu dokumentie-
ren, haben wir die wohnungspolitischen Ausga-
ben von Bund und Ländern seit 1965 
analysiert. Bis 1990 bezieht sich die Analyse da-
bei ausschließlich auf die Bundesrepublik 
Deutschland; ab 1991 auf das gesamte Bundes-
gebiet. Dafür haben wir aus der Subventions-

berichterstattung des Bundes, den relevanten 
Haushaltsplänen und weiteren statistischen 
Publikationen die jährlichen inflationsbereinig-
ten Fördersummen für verschiedene Instru-
mente der Wohnungspolitik rekonstruiert. Alle 
Ausgaben sind in Euro angegeben und wurden 
mit dem BIP-Deflator auf das Basisjahr 2025 in-
flationsbereinigt. 

Damit bieten wir – unseres Wissens nach erst-
malig – einen konsolidierten Datensatz zu Sub-
jekt- und Objektförderung in Deutschland an 
(Schulte u. a. 2026).12, 13, 14 Die Erläuterungen 
zum Datensatz finden sich im methodischen 
Anhang.

Unsere Zahlen zeigen, dass sich die fiskalischen 
Prioritäten in der Wohnraumförderung seit 
1965 mehrmals grundlegend gewandelt ha-
ben. Abbildung 2 veranschaulicht, dass eine 
deutliche Dominanz der Objektförderung im 
Zeitverlauf einer klaren Schwerpunktsetzung 
auf Subjektförderung gewichen ist. Dieses 
übergeordnete Bild lässt sich für einen genaue-
ren Blick noch weiter aufschlüsseln. Wir identi-
fizieren insgesamt fünf historische Phasen der 
deutschen Fiskal-Wohnungspolitik seit 1965. 
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Abbildung 2:  Der Schwerpunkt der Wohnraumförderung hat sich von Objekt- zu Subjektförderung verschoben;             
Quelle: Schulte u.a. (2026)

 1965–1990: Schwerpunkt Neubau

Die Wohnraumförderung der Bonner Republik 
setzte ihren Schwerpunkt auf Objektförderung. 
Auch wenn die Liberalisierung des Wohnungs-
markts schrittweise vorangetrieben wurde, 
blieben zunächst erhebliche Wohnungsdefizite 
bestehen (Fey 1968). Um diesen beizukommen, 
unterstützten Bund und Länder die Wohnungs-
wirtschaft mit Zuschüssen und Darlehen für die 
Schaffung neuen Wohnraums. Zwischen 1965 
und 1990 flossen mit (inflationsbereinigt) ins-
gesamt 373 Milliarden Euro rund 86 Prozent 
der Wohnraumförderung in Objektförderungs-
maßnahmen. Die Subjektförderung, in Form 
von Wohngeld, spielte eine wachsende, aber 
dennoch deutlich nachgelagerte Rolle. 

Innerhalb der Objektförderung lag der Schwer-
punkt auf der Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums. Über große Programme für den sozia-
len Wohnungsbau wurde gezielt jener Neubau 
gefördert, der Regularien für höchstzulässige 

Mieten und (befristeten) sozialen Belegungs-
bindungen unterlag. Der soziale Wohnungsbau 
galt als die „vordringliche Aufgabe“ (II. WobauG 
1965) der Wohnungspolitik und sollte die Woh-
nungsversorgung breiter Teile der Bevölkerung 
sicherstellen. 

Dieser Fokus schlug sich in entsprechend ho-
hen Förderergebnissen nieder: 1965 wurden 
etwa rund 224.000 neue Sozialwohnungen fer-
tiggestellt; damit waren 38 Prozent aller neu 
geschaffenen Wohnungen Sozialwohnungen 
(Fey 1966). 

Die 1970er-Jahre brachten eine allmähliche 
Entspannung des Wohnungsmangels und da-
mit eine schrittweise Prioritätenverschiebun-
gen. Während bisher der alleinige Fokus der 
Objektförderung auf der Schaffung von neuem 
Wohnraum lag, wurden 1977 Steuervorteile 
zum Zweck der Eigentumsförderung erstmals 
auf den Erwerb von Bestandsimmobilien aus-
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Einzig in Form der Wohnungsbauprämie war auch vorher be-
reits eine Sparförderung zum Eigentumserwerb möglich. 
Neben Neubaumaßnahmen galt auch der Erwerb von Wohnei-
gentum als förderfähig (WoPG 1954). In der Praxis spielte dies 
allerdings eine untergeordnete Rolle; die Eigentumsbildung er-
folgte bis in die 1980er-Jahre vordringlich im Neubau (Ammann 
& Müther 2022). 
Die Kinderzulage nach § 7b EStG war ein steuerlicher Zusatz-
vorteil pro Kind innerhalb der Eigenheim-Abschreibung, der Fa-
milien beim Erwerb oder Bau von selbstgenutztem Wohneigen-
tum unterstützte.
Der Rückbau von Wohnraum im Rahmen des Programms 
Stadtumbau Ost wird hier aufgrund des vorrangig städtebauli-
chen Förderzwecks nicht berücksichtigt. 
Über die Höhe der Mindereinnahmen durch die Wohngemein-
nützigkeit kursieren unterschiedliche Schätzungen (Holm u. a. 
2017). Laut Subventionsberichterstattung beliefen sich die in-
flationsbereinigten Mindereinnahmen von Bund und Ländern 

im letzten Jahr der Wohngemeinnützigkeit jedoch auf nur etwa 
339 Millionen Euro.
Im Gegensatz zum Sozialbau, der nur einer temporären Bin-
dung unterlag.
Neben diesem Umbruch im Wohnungsbestand verschob das 
Ende der Wohngemeinnützigkeit auch die Struktur des Neu-
baus in der sozialen Wohnungsförderung erheblich. Während 
vormals die gemeinnützigen, oft kommunalen Wohnungsun-
ternehmen zentrale Akteure des sozialen Wohnungsbaus 
waren, dominieren heute private Investor:innen in der Förder-
mittelvergabe für den sozialen Wohnungsbau (BMWSB 2025a). 
Statt dem regulär individuell berechneten Wohngeld wurde 
Empfänger:innen von Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge ein 
pauschalisiertes Wohngeld gewährt, das sich in seiner Höhe an 
bundeslandspezifischen Prozentsätzen der anerkannten Kos-
ten für Unterkunft im Wohngeld orientierte (Statistisches 
Bundesamt 1994).

gedehnt (Kirchner 1992).15 Hinzu kam 1981 die 
Einführung der Kinderzulage.16 Im Gesamtbild 
kam der Bestandsförderung allerdings zu-
nächst weiterhin eine geringe Bedeutung zu. 

1990–1998: Wiedervereinigungsboom

Im Laufe der 1980er-Jahre verlor die Objektför-
derung an Dynamik. Sie blieb zwar weiterhin 
dominant gegenüber der Subjektförderung, 
sank aber um circa 20 Prozent, von gut 15 Milli-
arden Euro auf 12 Milliarden Euro pro Jahr. 

Mit der Wiedervereinigung kam eine Kehrtwen-
de. Den Wohnungsdefiziten in den neuen Bun-
desländern und den zunehmend angespann-
ten Wohnungsmärkten in Westdeutschland 
begegnete die Fiskalpolitik mit einer Verdoppe-
lung der Objektförderung. 1998 erreichte sie 
ihren bisherigen historischen Spitzenwert von 
über 26 Milliarden Euro. Neue Impulse beim 
sozialen Wohnungsbau und Förderprogramme 
zur Modernisierung und Instandsetzung des 
Altbestands prägten die direkte Objektförde-
rung, während zeitgleich die Förderung über 
steuerliche Instrumente zunehmend an Bedeu-
tung gewann.17

Parallel wurde im Zuge der Steuerreform 1990 
die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft. Erklär-
tes Ziel der Abschaffung war ein allgemeiner 
Abbau von Subventionen und die Beseitigung 
von Wettbewerbsverzerrungen (Bundesregie-

rung 1988). 

Fiskalisch fiel diese Abschaffung wenig ins Ge-
wicht.18 Wohnungspolitisch bedeutsamer war, 
dass gemeinnützige Wohnungsunternehmen 
vorher zu einer dauerhaft gemeinwohlorien-
tierten Bewirtschaftung ihrer Wohnungen ver-
pflichtet waren.19 Insbesondere sollten ihre 
Mieten angemessen und kostenorientiert sein, 
nicht profitmaximierend. Mit Abschaffung der 
Wohngemeinnützigkeit fiel diese Bindung weg. 
Ihr Bestand konnte zukünftig renditeorientier-
ter bewirtschaftet werden.20 Damit schrumpfte 
das dauerhaft preisgedämpfte Segment in 
Deutschland um ca. 3 Millionen Wohnungen 
(Kuhnert & Leps 2015).

Parallel wuchsen die Ausgaben für Subjektför-
derung von 3,6 Milliarden Euro 1990 auf fast 6 
Milliarden Euro 1998. Die größten Neuerungen 
– und wesentliche Kostentreiber – waren das 
Wohngeldsondergesetz für die neuen Länder 
mit einer höheren Entlastung als in West-
deutschland einerseits, und die Einführung des 
pauschalisierten Wohngelds andererseits.21

1996–2004: Vom Bauen zum Bestand

Die 1990er-Jahre waren Rekordjahre für die 
Objektförderung. In der zweiten Hälfte des 
Jahrzehnts zeichnete sich jedoch eine Verschie-
bung steuerlicher Anreize in Richtung Be-
standsförderung ab.
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Aufgrund ihres vorrangig klimapolitischen Förderzwecks zäh-
len wir die Ökozulage nicht zur Objektförderung.
Durch die gestreckte Auszahlung der Eigenheimzulage über 
mehrere Jahre wirken die Bestandsförderungen im Rahmen 
der Eigenheimzulage noch über das Ende ihrer Gültigkeit hin-
aus nach. Die Förderentscheidungen zwischen 1996 und 2004 
setzten damit einen noch stärkeren Fokus auf Bestandsförde-

rung, als für diesen Zeitraum aus den Haushaltsdaten ersicht-
lich wird. 
Die preisbereinigten Ausgaben für Bestandsförderung sum-
mieren sich zwischen 1996 und 2004 auf 55 Milliarden Euro. In 
die Subjektförderung flossen im selben Zeitraum knapp 58 Mil-
liarden Euro öffentliche Mittel. 

1996 wurde die Förderung von Wohneigentum 
mit der Einführung der Eigenheimzulage auf 
neue Füße gestellt. Die neue Zulage förderte 
Haushalte beim Erwerb von Neu- und Altbau-
ten, zuzüglich weiterer Förderzuschläge für Fa-
milien mit Kindern und für energieeffizientes 
Bauen.22 Anstelle einer progressionsabhängi-
gen Förderung sah die Eigenheimzulage eine 
gleichmäßige Förderung über alle Einkom-
mensklassen hinweg vor (Bundesregierung 
1997). Dieses Fördermodell avancierte über die 
Folgejahre zur teuersten staatlichen Subventi-
onsmaßnahme (Bundesregierung 1999).

Ihre Popularität schützte die Eigenheimzulage 
nicht vor Kritik. Zu bemängeln waren die gro-
ßen Mitnahmeeffekte durch Haushalte, die oh-
nehin Wohneigentum erworben hätten, sowie 
die umfassende Förderung des Erwerbs von 
Bestandsimmobilien (Färber 2003; SVR 2003; 
Reisenbichler 2025). Der Großteil der Haushal-
te nutzte die Eigenheimzulage tatsächlich nicht 
für Neubau- oder Ausbaumaßnahmen, son-
dern für den Erwerb einer Bestandsimmobilie 
(BfBR 2002). 

Infolgedessen wurde der Eigenheimzulage eine 
preistreibende Wirkung zugeschrieben (Färber 
2003; Reisenbichler 2025). Eine zunehmend be-
standsorientierte Objektförderung in einem in-
elastischen Wohnungsmarkt ging mit steigen-
den Immobilien- und Baulandpreisen einher 
(Färber 2003).

Vor allem die Eigenheimzulage erhob die För-
derung von Bestandserwerb zu einem zentra-
len Baustein der Wohnungspolitik der späten 
1990er- und frühen 2000er-Jahren (Abbildung 
3). Während 1990 noch weniger als 10 Prozent 
der gesamten Objektförderungsmittel den Be-
standserwerb unterstützten, waren es 2004 
über 30  Prozent.23 Damit erreichten die öffent-
lichen Ausgaben für Bestandsförderung fast 
schon Augenhöhe mit den gesamten öffentli-
chen Ausgaben für Subjektförderung.24 Insge-
samt bestimmte die Objektförderung also wei-
terhin maßgeblich die deutsche 
Wohnungspolitik, aber mit einer merklichen 
Verschiebung der Förderpriorität vom Bauen 
zum Bestand. 
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25 Neben der Arbeitslosenhilfe wurden auch Teile der Sozialhilfe 
in die Grundsicherung überführt. Hier lag, im Gegensatz zur Ar-
beitslosenhilfe, eine grundsätzliche Übernahme jener ange-
messenen Unterkunftskosten vor, die nicht bereits durch 
Wohngeldleistungen abgedeckt wurden. Über die entspre-
chenden Ausgaben liegen allerdings keine Daten vor. Mit einer 
Schätzung des Wohnkostenanteils an den Gesamtausgaben für 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhil-

fegesetz auf Basis einer aus der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe hergeleiteten Wohnkosten-Quote und den jährli-
chen Gesamtausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
(außerhalb von Einrichtungen und ohne Hilfe zur Arbeit) belie-
fen sich die Wohnkosten in der Sozialhilfe 2004 auf (real) ca. 0,7 
Milliarden Euro. Diese Schätzung berücksichtigt Doppelbezüge 
von Wohngeld. Zum Vergleich: die Kosten von KdU beliefen sich 
2005 auf (real) 20,2 Milliarden Euro.

Abbildung 3:  Die Förderung des Erwerbs von Bestandsimmobilien hat in den 1990er-Jahren an Bedeutung gewonnen;  
Quelle: Schulte u.a. (2026)

2005–2015: Umkehr der Förderprioritäten

Mit den Hartz-Reformen wandelte sich die 
Wohnungspolitik grundlegend. Im Zuge des 
neuen Grundsicherungssystems wurde eine 
Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) 
von Leistungsempfänger:innen eingeführt. Zu-
sätzlich zum Grundsicherungsregelsatz über-
nimmt die öffentliche Hand seither die tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft von 
Bedarfsgemeinschaften, sofern diese sich in ei-
nem als angemessen definierten Rahmen be-
wegen. Die vorige Arbeitslosenhilfe hingegen 
war als einkommensorientierte Individualleis-
tung angelegt und enthielt somit keine explizite 
Subjektförderung.25

Durch die Hartz-Gesetze nahm die Sozialpolitik 
eine stärkere wohnungspolitische Dimension 

an. Im KdU-System passen sich die Leistungen 
– zumindest im Rahmen der Angemessenheits-
kriterien – flexibel an Mieterhöhungen an. Eine 
somit praktisch garantierte Übernahme von 
Mietsteigerungen durch die öffentliche Hand 
schuf neue Anreize, die Mietpreise im be-
treffenden Wohnungsmarktsegment entspre-
chend anzupassen und so das Mietniveau im 
preisgünstigen Marktsegment sukzessive anzu-
heben (BBSR 2009). Der sozialpolitische Über-
gang von einkommensabhängigen Individual-
leistungen in der Arbeitslosenhilfe zu einer 
pauschalen Übernahme der Unterkunftskos-
ten markierte also einen wohnungspolitischen 
Bruch. Mit der Einführung von KdU entstand 
ein neues Instrument der Subjektförderung, 
das neue Preisanreize auf dem Wohnungs-
markt kreierte.
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Zwischen 1996 und 2004 waren etwa 79 Prozent der Wohn-
raumförderung der Objektförderung zuzurechnen. Die Sub-
jektförderung belief sich auf rund 21 Prozent. 
Ende der 2010er-Jahre wurde die Wohneigentumsförderung 
nach dem Modell der Eigenheimzulage rehabilitiert. Zwischen 
2018 und 2022 wurde die Wohneigentumsbildung von Familien 
mit insgesamt rund 10 Milliarden Euro subventioniert (BMWSB 

2022). Die zur Verfügung gestellten Mittel sind noch nicht voll-
ständig kassenwirksam, werden also bisher nur in Teilen in den 
Haushaltsdaten abgebildet.
Diese Zweckentfremdungen sind im Datensatz – soweit mög-
lich – berücksichtigt. Für weitere Details siehe die Erläuterun-
gen im methodischen Anhang. 

Die neue Wohnraumförderung durch KdU 
führte 2005 zu einem erheblichen Niveau-
sprung in der Subjektförderung (siehe Fußnote 
25). Von 2005 bis 2025 sind in der Folge rund 78 
Prozent der gesamten Wohnraumförderung 
der Subjektförderung zugeflossen. Damit ha-
ben sich die faktischen Förderprioritäten in der 
Wohnungspolitik innerhalb weniger Jahre in ihr 
Gegenteil verkehrt.26

Dieser wohnungspolitische Bruch erklärt sich 
nicht allein durch die Aufwüchse in der Subjekt-
förderung. Parallel schlug der Objektförde-
rungsboom der 1990er-Jahre in eine präze-
denzlose Talfahrt um: 2015 erreichte sie ihren 
historischen Tiefstand mit nur 2,8 Milliarden 
Euro. Nach jahrelanger ökonomischer und poli-
tischer Kritik fiel die Eigenheimzulage 2006 
dem allgemeinen Konsolidierungsdruck im 
Bundeshaushalt zum Opfer (Reisenbichler 
2025).27 Zeitgleich zog sich der Bund im Zuge 
der Föderalismusreformen vollständig aus 
dem sozialen Wohnungsbau zurück. Den Län-
dern wurden in den Folgejahren Kompensati-
onsmittel zur Verfügung gestellt, diese blieben 
allerdings im Umfang hinter den historischen 
Fördervolumina für den sozialen Wohnungs-
bau zurück. Zusätzlich flossen die bereitgestell-
ten Kompensationsmittel nicht vollumfänglich 
in den sozialen Wohnungsbau; teilweise nutz-
ten die Länder die Entflechtungsmittel statt-
dessen für andere Zwecke.28 Auch die Objekt-
förderung der Länder selbst fiel auf neue 
Tiefstwerte und verharrte dort bis in die 
2020er-Jahre mehr oder minder unverändert. 

Heute: Mehr von beidem, mehr vom Bund

Am aktuellen Rand zeichnet sich eine erneute 
Trendwende in der Wohnungspolitik ab: So-
wohl die Ausgaben für Subjektförderung als 
auch die Objektförderungs-Ausgaben sind in 
den letzten Jahren angestiegen. Auf Seiten der 
Subjektförderung ist diese Entwicklung von zu-
nehmenden Ausgaben für KdU einerseits, und 
der Wohngeldreform 2023 andererseits getrie-
ben. Mit der Reform wurden gleichzeitig die 
Wohngeldleistungen angehoben und der Kreis 
der Anspruchsberechtigten deutlich ausgewei-
tet (Bundesregierung 2025a). In der Objektför-
derung konzentriert sich die neue Dynamik vor 
allem auf den sozialen Wohnungsbau.

Der parallele Aufwärtstrend in der Subjekt- und 
Objektförderung schreibt vorerst die relativen 
Verhältnisse der vorigen Jahre fort. Trotz der 
merklichen Mittelzuwächse entfällt in den 
Haushaltsplanungen für 2026 weiterhin weni-
ger als ein Viertel der veranschlagten Ausgaben 
für Wohnraumförderung auf Maßnahmen der 
Objektförderung.

Eine signifikante Verschiebung gab es hingegen 
im föderalen Fördergefüge. Unter dem Strich 
stieg der Bundesanteil in der Gesamtförderung 
rapide an: während er zwischen 1965 und 2019 
im Durchschnitt bei 43 Prozent lag, liegt er seit 
2020 im Schnitt bei 65 Prozent (Abbildung 4, 
oberes Panel). Die oben bereits thematisierte 
Verschiebung von Objekt- zu Subjektförderung 
ist sowohl beim Bund als auch bei den Ländern 
und Kommunen sichtbar (Abbildung 4, unteres 
Panel).
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Die beiden Treiber dieser Entwicklung sind ei-
nerseits die Rückkehr des Bundes in die direkte 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus mit-
tels dauerhafter, zweckgebundener Finanzhil-
fen an die Länder. Diese wurden durch eine 
Grundgesetzreform 2019 ermöglicht (BMF 
2019). Andererseits übernahm der Bund ab 
2020 im Rahmen des Corona-Konjunkturpa-
kets und des Solidarpakts für Kommunen dau-
erhaft 25 zusätzliche Prozentpunkte der Kosten 

der KdU (BMF 2020). 

In der Summe signalisiert diese Verschiebung 
hin zum Bund, dass Wohnen auch fiskalisch 
wieder zu einer deutschlandweiten und ge-
samtgesellschaftlichen Frage geworden ist. 
Offen ist hingegen, ob allein mehr (Bun-
des-)Mittel ausreichen, um diese Frage zu be-
wältigen.

Abbildung 4:  Seit 2020 dominiert der Bundesanteil in der Wohnraumförderung, während sowohl beim Bund als auch bei  
 den Ländern die Subjekt- die Objektförderung überwiegt; Quelle: Schulte u.a. (2026)
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Trendwende, aber kein Ausruhen4.

29 30Quantitative Schätzungen der Nichtinanspruchnahme legen 
nahe, dass die Subjektförderung heute deutlich unter ihrem 
potenziellen Kostenniveau bleibt (Matta & Engels 2025). Nimmt 
man vereinfachend an, dass der durchschnittliche Wohn-
geldanspruch der Haushalte ohne tatsächlich realisierten An-
spruch halb so hoch liegt wie jener der Haushalte, die tatsäch-
lich Wohngeld beziehen, so würden sich Mehrausgaben von 
rund 9 bis 15 Milliarden Euro ergeben, falls alle leistungsbe-
rechtigten Haushalte ihre Wohngeld- oder KdU-Ansprüche tat-
sächlich geltend machen würden.

Wären die Mietsteigerungen von KdU-Empfänger:innen seit 
2012 parallel zu den Preissteigerungen im gesamten Woh-
nungsbestand verlaufen, wären die Ausgaben für KdU 2025 
schätzungsweise um rund 5,5 Milliarden Euro niedriger ausge-
fallen. Mit der Annahme einer drei Mal höheren Umzugsrate 
bei KdU-Empfänger:innen (siehe Abschnitt 2) lägen die fiskali-
schen Ersparnisse 2025 immer noch bei rund 3,4 Milliarden 
Euro. Die Berechnungen stehen auf Nachfrage zur Verfügung.

Die Wohnraumförderung hat im Lauf der letz-
ten Jahrzehnte mehrere Paradigmenwechsel 
durchlaufen. Subjektförderungsmaßnahmen 
sind von einer randständigen Unterstützung 
zum Herzstück der Wohnungspolitik aufgestie-
gen. In der Objektförderung sind die Ausgaben 
einem Zickzackkurs gefolgt. In den 1960er- bis 
1980er-Jahren unterlagen sie kleineren 
Schwankungen auf einem hohen Niveau. Die 
Hinwendung zur Bestandsförderung in den 
1990er-Jahren verhalf ihr zu neuen Höchststän-
den, bevor im Anschluss massive Budgetkür-
zungen folgten. So hat sich das Verhältnis von 
Objekt- und Subjektförderung ins Gegenteil 
verkehrt. Aktuell steigen die Ausgaben für die 
Objektförderung nun wieder. 

Die Trendwende bei der Objektförderung ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Subjektför-
derung allein wird die Schieflagen des Woh-
nungsmarktes nicht richten können. In erster 
Linie federt sie soziale Härten ab und bekämpft 
Symptome. Objektförderung hingegen birgt 
das Potenzial, die Fundamente des Wohnungs-
marktes zu reparieren. 

Doch die Trendwende ist nur ein Anfang. Im 
kurzfristigen Vergleich erscheint eine Erhöhung 
des Objektförderungsvolumens auf voraus-
sichtlich 8,2 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu-
nächst beachtlich. Im historischen Kontext sind 
die heutigen Fördersummen jedoch beschei-
den. Das gilt nicht nur im Kontrast zur woh-
nungspolitischen Ausnahmesituation der 
1990er-Jahre. Der aktuelle „Rekordetat“ 
(BMWSB 2025b) des Bauministeriums verfehlt 
die realen Fördersummen der (bevölkerungs-
ärmeren) Bundesrepublik Deutschland vor 
1990 ebenfalls deutlich.

Aktuell trifft also eine historisch schwache Ob-
jektförderung auf nie da gewesene – und ten-
denziell steigende – Volumina für Subjektförde-
rung. Letztere dürften auch perspektivisch 
eher weiter steigen als sinken: Durch die anhal-
tende Zunahme von Regionen mit angespann-
ten Wohnungsmärkten könnten (1) zukünftig 
mehr Haushalte erstmalig Anspruch auf Sub-
jektförderung erhalten. Auch wenn (2) mehr 
leistungsberechtigte Haushalte beginnen, ihre 
Ansprüche tatsächlich auszuschöpfen, könnten 
die Gesamtkosten der Subjektförderung er-
heblich steigen.29 Zuletzt kann (3) die Subjekt-
förderung selbst den Bedarf für Subjektförde-
rung weiter erhöhen, wenn sie 
Mietsteigerungen antreibt, gerade im Kontext 
eines weiterhin inelastischen Angebots (Ab-
schnitt 2). 

Damit steht die Wohnungspolitik vor einem Di-
lemma: Kurzfristig ist Subjektförderung das 
effektivste und präziseste Werkzeug, um über-
mäßige Belastungen abzufangen. Gleichzeitig 
lässt sie dabei im schlimmsten Fall das Grund-
problem nicht nur unberührt, sondern ver-
schärft es sogar weiter, indem sie Mietsteige-
rungen befördert. Auch die öffentliche Hand 
kommen diese Mietsteigerungen teuer zu ste-
hen. Höhere Mieten durch Fehlanreize der Sub-
jektförderung lassen die Ausgaben für Subjekt-
förderung erneut ansteigen.30

Objektförderung kann neuen bezahlbaren 
Wohnraum schaffen und so langfristig zu einer 
bedarfsgerechten Wohnraumversorgung bei-
tragen. Bis diese Effekte eintreten, vergehen al-
lerdings Jahre – und wenn wiederum zu viele 
Jahre vergehen, verlaufen sich die Effekte der 
Objektförderung in ihrer aktuellen Struktur 
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31 Durch die Befristung der Belegungsbindungen ist der Sozial-
wohnungsbestand – trotz neuem sozialen Wohnungsbau – zwi-

schen 2014 und 2024 um fast ein Drittel gesunken (Bundesre-
gierung 2024; BMWSB 2025c). 

durch befristete Sozialbindungen ebenfalls 
wieder.31

Ein Kurswechsel unter diesen Bedingungen ist 
keine leichte Aufgabe. Aber auf den neuen fis-
kalischen Impulsen in Richtung Objektförde-
rung lässt es sich nicht ausruhen.  
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Methodologischer Anhang5.

32

33

Die in unseren Daten dem sozialen Wohnungsbau zugerechne-
ten Mittel liegen hingegen deutlich unter den in Sensch (2010) 
berichteten Werten. Diese Unterzeichnung geht auf drei Haupt-
gründe zurück: Zunächst ist (1) in unseren Daten eine Differen-
zierung der Länderhaushaltsmittel nach Förderzweck nicht 
möglich; deswegen kann nur die Bundesförderung des sozialen 
Wohnungsbaus explizit zugeordnet werden. Weiterhin werden 

in den Daten von Sensch (2010) (2) teilweise Fördermittel auf 
kommunaler Ebene und (3) öffentliche Mittel, die nicht über 
öffentliche Haushalte laufen – sondern etwa über Landeskre-
ditanstalten und Landestreuhandstellen – berücksichtigt (Sta-
tistisches Bundesamt 1973). 
Bis 2004 Fachserie 13, Reihen 4 und 4.S.1, ab 2005 die Wohn-
geldstatistik. 

Unser Datensatz gibt die jährlichen Ausgaben 
für Objekt- und Subjektförderung im Woh-
nungswesen seit 1965 wieder. Datengrundla-
gen sind – je nach Art der Ausgabe und Jahr – 
die Subventionsberichte der Bundesregierung, 
die Haushaltspläne des Bundes (1965; 2025–
2026) und der Länder (1965–1970; 1981–1985; 
2025–2026) und weitere statistische Publikatio-
nen. Die Daten mitsamt einer vollständigen Do-
kumentation der Quellen stehen unter Schulte 
u.a. (2026) zur Verfügung. Ab 1991 beziehen 
sich die Ausgaben auf das gesamte Bundesge-
biet, davor auf die westdeutschen Bundeslän-
der. Alle Ausgaben sind in Euro angegeben und 
wurden mit dem BIP-Deflator auf das Basisjahr 
2025 inflationsbereinigt. Am Ende des Anhangs 
(Tabelle 1) sind alle berücksichtigten Förderin-
strumente in Tabellenform aufgelistet. 

Nach unserer Kenntnis konsolidiert dieser Da-
tensatz erstmals die öffentlichen Ausgaben für 
Subjekt- und Objektförderung. Für die Objekt-
förderung kommen die von Sensch (2010) auf-
bereiteten Daten unserer Zusammenstellung 
am nächsten. Dieser Datensatz umfasst öffent-
liche Haushaltsmittel für den sozialen Woh-
nungsbau von 1950 bis 1999 (Sensch 2010). 
Unser Datensatz beschränkt sich einerseits 
nicht ausschließlich auf Objektförderung im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, und 
deckt andererseits auch den aktuellen Rand 
mit ab. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ab-
grenzung liegen die von uns ausgewiesenen 
Objektförderungsmittel für alle überschnei-
denden Berichtsjahre über den von Sensch 
(2010) ausgewiesenen Mitteln.32 Die Daten be-
rücksichtigen ausschließlich haushaltsrelevan-
te Fördermaßnahmen. Damit werden nicht alle 
Aktivitäten der öffentlichen Förderbanken ab-
gebildet. Über die Wohnraumförderung der 

Förderbanken liegen unseres Wissens erst ab 
2015 flächendeckende Förderstatistiken vor 
(VÖB 2025). Zuschüsse an die Förderbanken 
aus öffentlichen Mitteln zur Abwicklung der 
Förderprogramme werden somit berücksich-
tigt, Förderungen, die allein über die Bilanzen 
der Förderbanken laufen, hingegen nicht. 

Subjektförderung

Für die Subjektförderung berücksichtigen wir 
die Ausgaben des Bundes und der Länder für 
Wohngeld seit 1965 und des Bundes und der 
Kommunen für Kosten der Unterkunft seit 
2005.

Wohngeld

Die Wohngeldausgaben beinhalten das (Tabel-
len-)Wohngeld seit 1965, das Wohngeld nach 
dem Wohngeldsondergesetz für die neuen 
Länder und Berlin-Ost (1991–1996), das pau-
schalisierte Wohngeld (1991–2000) und 2001–
2004 den besonderen Mietenzuschuss. Die 
Wohngeldausgaben beinhalten neben Zu-
schüssen an Mieterhaushalte auch Lastenzu-
schüsse an Eigentümer:innen. Es werden beide 
Zuschussarten berücksichtigt. Deutlich über-
wiegen die Zuschüsse an Mieterhaushalte. Die 
Gesamtausgaben basieren bis 2024 auf Ver-
öffentlichungen des Statistischen Bundes-
amts33. Die Ausgaben des Bundes bis 1999 wur-
den aus den jeweiligen Haushaltsgesetzen 
übernommen, und der Ausgabenanteil der 
Länder auf Basis der Gesamtausgaben und des 
Bundesanteils hergeleitet. Von 2000–2024 wur-
den die Ausgaben von Bund und Ländern aus 
den Wohngeld- und Mietenberichten der Bun-
desregierung übernommen. Dabei liegt seit 
2009 grundsätzlich eine hälftige Verteilung der 
Wohngeldausgaben zwischen Bund und Län-
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dern vor. Für 2025–2026 wurden die Soll-Werte 
aus dem Bundeshaushalt übernommen und 
der festgelegten Kostenaufteilung entspre-
chend zusätzlich dieselbe Summe den Ländern 
zugeschlagen. 

Im Detail sind dabei folgende zusätzliche Hin-
weise zu berücksichtigen: 

Für die Jahre 1991 und 2000 liegt in der Auswei-
sung der Wohngeldausgaben des Bundes kei-
ne Differenzierung zwischen Tabellen- und 
pauschalisiertem Wohngeld vor. Als Annähe-
rung wurde eine Schätzung auf Basis der Auf-
teilung der gesamten Wohngeldausgaben vor-
genommen. Gleiches gilt für die Aufteilung der 
Bundesausgaben auf Tabellenwohngeld und 
den besonderen Mietenzuschuss zwischen 
2001 und 2004. 

Für das Jahr 2008 ist – übereinstimmend mit 
der Dokumentation im Wohngeld- und Mieten-
bericht 2010 (Bundesregierung 2011) – ein Ne-
gativbetrag bei den Länderausgaben verbucht. 
Diese Abweichung geht auf den zwischen 2003 
und 2008 geltenden Erstattungsbetrag von 409 
Millionen Euro zurück, den der Bund den Län-
dern für Mehrausgaben durch die Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung vom 
Länderanteil des Wohngelds erstattet hat (Bun-
desregierung 2011). 

2022 bis 2024 weicht die Aufteilung der Wohn-
geldausgaben auf Bund und Länder von der 
standardmäßig hälftigen Teilung ab. Dies ist 
auf den ausschließlich vom Bund finanzierten 
Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger 
zurückzuführen.

Kosten der Unterkunft

Die berücksichtigten Ausgaben für Kosten der 
Unterkunft umfassen KdU nach SGB II und 
nach SGB XII des Bundes und der Kommunen. 
Die KdU-Ausgaben nach SGB XII werden aller-
dings nicht direkt statistisch erfasst; stattdes-
sen beziehen sich die hier verwendeten Ausga-
bedaten auf Schätzungen des BBSR auf Basis 
der SGB XII-Leistungsempfängerstatistik. Die 
KdU-Ausgaben sind der Berichterstattung in 
den Wohngeld- und Mietenberichten der Bun-

desregierung entnommen. Darüber hinaus 
wurde die föderale Aufteilung der KdU-Ausga-
ben nach SGB XII zwischen 2009 und 2013 aus 
den ab dem 01.01.2009 fortfolgenden Fassun-
gen von §46a SGB XII über die Bundesbeteili-
gung an den Kosten hergeleitet (SGB XII 2009). 
Die Werte für 2024 wurden der Bundestags-
Drucksache 21/970 (Bundesregierung 2025b) 
entnommen. 

Für KdU nach SGB II wurden für 2025–2026 die 
Soll-Ausgaben aus dem Bundeshaushalt über-
nommen. Die Ausgaben der Kommunen wur-
den für 2025 auf Basis der Soll-Ausgaben des 
Bundes und der Wachstumsrate der Bundes-
ausgaben zwischen 2024 und 2025 geschätzt; 
für 2026 nimmt die Schätzung stattdessen ein 
Ausgabenwachstum analog zum Wachstum 
der Soll-Ausgaben des Bundes von 2025 auf 
2026 an. 

Für die KdU-Ausgaben nach SGB XII fehlt das 
Bundesland Bremen 2005–2006 in den Daten 
für KdU bei laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt, und 2006 ebenfalls in den Daten für KdU 
bei Grundsicherung im Alter und Erwerbsmin-
derung. Für 2024 liegen bisher keine Schätzun-
gen für die Kosten der Unterkunft von Empfän-
ger:innen von Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung vor. Der Anteil der KdU-
Ausgaben wird stattdessen mittels der Ge-
samtausgaben für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, und des durch-
schnittlichen KdU-Anteils an den Gesamtausga-
ben in den Jahren 2020–2023 geschätzt. Die 
Ausgaben für KdU bei laufender Hilfe zum Le-
bensunterhalt werden für 2024 analog dazu 
geschätzt. Für 2025–2026 erfolgt eine Schät-
zung auf Basis des durchschnittlichen Wachs-
tums der Ausgaben von 2020–2024. 

Objektförderung

Die Ausgaben von Bund und Ländern für Ob-
jektförderungsmaßnahmen beruhen größten-
teils auf den in den Subventionsberichten der 
Bundesregierung ausgewiesenen Subventio-
nen an das Wohnungswesen. Die Lücken in der 
Subventionsberichterstattung wurden mit Da-
ten aus den relevanten Haushaltsplänen er-
gänzt. Die Daten differenzieren zwischen Aus-
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gaben für Zuschüsse und Schuldendiensthilfen 
einerseits, und Ausgaben in Form von Bundes- 
oder Länderdarlehen andererseits. 

Zur Objektförderung auf kommunaler Ebene 
stehen keine ausreichenden Daten zur Verfü-
gung; deswegen findet die kommunale Ebene 
hier keine Berücksichtigung. Es wäre wün-
schenswert, diese Forschungslücke in Zukunft 
zu schließen.

Bis einschließlich 2024 handelt es sich bei den 
Daten – sofern nicht im Einzelfall anders ausge-
wiesen – um Ist-Werte; für 2025–2026 wurden 
die Soll-Werte aus der Haushaltsplanung ange-
nommen.

Zusätzlich zur direkten Objektförderung des 
Bundes und der Länder berücksichtigen wir 
ebenfalls indirekte Objektförderung über Steu-
ervorteile. Die Schätzungen der daraus resul-
tierenden fiskalischen Kosten durch Steuer-
mindereinnahmen basieren auf der 
Subventionsberichterstattung.34 Je nach Art der 
Steuer können Mindereinnahmen bei Bund, 
Ländern und Kommunen anfallen. Da die kom-
munale Ebene allerdings in der direkten Ob-
jektförderung nicht berücksichtigt werden 
kann, wird sie auch hier vollständig ausgeklam-
mert. Das betrifft ebenfalls die Steuerminder-
einnahmen aus Gewerbesteuererleichterun-
gen für das Wohnungswesen, auch wenn Teile 
dieser Mindereinnahmen durch die Gewerbe-
steuerumlage letztlich bei Bund und Ländern 
anfallen. Sie haben jedoch quantitativ kein gro-
ßes Gewicht.35

Weiterhin ordnen wir die direkten und indirek-
ten Objektförderungsausgaben nach ihrem 
Förderzweck zu. Wir differenzieren zwischen 
allgemeiner Objektförderung und Objektförde-
rung für den Erwerb von Bestandsimmobilien. 

Objektförderung des Bundes

Ab 1966 liegen Daten über die Objektförderung 
des Bundes aus der Subventionsberichterstat-
tung vor. Für 1965 und 2025–2026 sind die Ist- 
(1965) beziehungsweise Soll-Werte (2025–
2026) den relevanten Bundeshaushaltsplänen 
entnommen. 

Für die Jahre 1966 bis 1968 sind die Förderaus-
gaben des Bundes – abgesehen von der Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus – im Sam-
melpunkt Übrige Hilfen für das Wohnungswesen 
zusammengefasst. Abweichend zu den Sub-
ventionsberichten klammern wir in der Katego-
rie Übrige Hilfen für das Wohnungswesen die von 
2015 bis 2023 laufenden Ausgaben für das Pro-
gramm „Kriminalprävention durch Einbruchs-
icherung“ aus, da hier keine wohnungspoliti-
schen Ziele im Vordergrund stehen.

Analog verfahren wir mit Förderprogrammen, 
die einen klimapolitischen Hauptzweck verfol-
gen. Diese werden nicht als Maßnahmen der 
Objektförderung verbucht. Im Einzelnen be-
trifft das folgende Maßnahmen:

● 1998 ff: Zinszuschüsse im Rahmen des 
CO2-Minderungsprogramms der KfW 
in den alten Ländern

● 2001 ff: Zinszuschüsse an die KfW für 
das Gebäudesanierungsprogramm zur 
CO2-Minderung (bundesweit)

● 2003 ff: Zuschüsse im Rahmen des 
Programms „Niedrigenergiehaus im 
Bestand“ der KfW Förderbank

● 2007ff: KfW-Programme zum energie-
effizienten Bauen und Sanieren

● 2013 ff: Förderung von Maßnahmen 
zur energetischen Stadt- und Gebäude-
sanierung (CO2-Gebäudesanierungs-
programm) der KfW

34

35

Im Rahmen der Subventionsberichterstattung werden nicht 
alle Steuerprivilegien für das Wohnungswesen als Subvention 
erfasst. Das betrifft etwa die Befreiung von der Nutzungswert-
besteuerung seit 1987 (WohneigFG 1987) und die teilweise Be-
freiung von der Kapitalertragssteuer bei privaten Verkäufen 
(Kholodilin u. a. 2019). Auch die lineare Absetzung für Abnut-
zung (AfA) in Höhe von jährlich 2 Prozent wird teilweise als steu-
erliche Bevorteilung des Wohnungswesens aufgefasst (Bach & 
Bartholmai 2000), wir ordnen sie allerdings nicht als Objektför-
derung ein, sondern verstehen sie als plausible Annäherung an 
die tatsächliche Abnutzung von Wohngebäuden. Zu all diesen 

Steuerregelungen liegen keine uns bekannten Daten über die 
resultierenden Steuermindereinnahmen vor. Die gesamten fis-
kalischen Kosten des „versteckten Wohlfahrtsstaats“ (Kholodi-
lin u. a. 2023) der Wohneigentumsförderung zu quantifizieren 
bleibt eine relevante Forschungslücke für zukünftige Arbeiten. 
Relevante Gewerbesteuervergünstigungen galten bis ein-
schließlich 1988. In diesem Jahr erreichten die daraus resultie-
renden gesamtstaatlichen Mindereinnahmen mit (real) rund 
120 Millionen Euro ihren historischen Höchstwert. 
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● 2015 ff: Förderung von Maßnahmen 
zur energetischen Gebäudesanierung 
(CO2-Gebäudesanierungsprogramm) 
und Anreizprogramm Energieeffizienz

● 2019 ff: Förderung von Maßnahmen 
der Energieeffizienz und erneuerbarer 
Energie im Gebäudebereich

● 2020 ff: Bundesförderung serielle 
Sanierung

● 2021 ff: Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG)

Zusätzlich zu den relevanten Subventionen an 
das Wohnungswesen definieren wir auch die 
Kompensationsmittel für den sozialen Woh-
nungsbau als Objektförderung. Die Höhe der 
Kompensationszahlungen des Bundes an die 
Länder geht aus dem Entflechtungsgesetz (Ent-
flechtG 2007) und fortfolgenden Änderungen, 
sowie aus Drucksache 20/1824 (Bundesregie-
rung 2022) hervor. Ab 2014 wurde allerdings 
die Zweckbindung der Kompensationsmittel 
für den sozialen Wohnungsbau aufgehoben 
und durch eine allgemeine investive Zweckbin-
dung ersetzt (Bundesregierung 2017a). Für die 
Jahre 2014 und 2015 wird angenommen, dass 
dennoch die gesamten Kompensationsmittel 
zweckgebunden eingesetzt wurden. Ab 2016 
liegt eine Erfassung der nicht zweckentspre-
chenden Mittelverwendung durch die Länder 
vor (Bundesregierung 2017b; 2021), um die wir 
die insgesamt ausgezahlten Kompensations-
mittel bereinigen. 

Weiterhin definieren wir auch die Wohnungs-
bauprämie als eine Art der Objektförderung, 
obwohl sie in der Subventionsberichterstat-
tung dem Zweck Sparförderung und Vermögens-
bildung zugerechnet wird.36

Das Wohngeld hingegen rechnen wir der Sub-
jektförderung statt der Objektförderung zu. In 
der Subventionsberichterstattung wird das 
Wohngeld bis 1986 als Subvention an das Woh-

nungswesen gewertet (Bundesregierung 1989).

Objektförderung der Länder

Die Objektförderungsausgaben der Länder ba-
sieren in den Jahren 1971–1980 und 1986–2024 
auf der Subventionsberichterstattung. Für 
1972, 1979 und 1980 stehen dabei nur Soll-
Werte und keine Ist-Werte zur Verfügung. Die 
ausgewiesenen Soll-Werte werden für diese 
Jahre als Ist-Werte angenommen. Für 1965–
1970, 1981–1985 und 2025–2026 werden die 
Haushaltspläne der Bundesländer (bis 1985 
nur der westdeutschen Bundesländer) heran-
gezogen. 

Im Regelfall werden dafür die Ist-Werte für das 
Bezugsjahr aus dem Haushaltsplan des über-
nächsten Haushaltsjahrs ausgewertet. Wo die-
se nicht verfügbar sind, werden Soll-Werte aus 
angrenzenden Haushaltsplänen herangezo-
gen. Dies ist für die einzelnen Bundesländer für 
folgende Jahre der Fall:

● Baden-Württemberg: 1968 und 1969 
vollständig, teilweise 1966 und 1967

● Bayern: 1968 und 1969
● Bremen: 1967 und 1969
● Hessen: 1966, 1968 und 1970 voll-

ständig, teilweise 1965 und 1967
● Niedersachsen: 1966, 1968, 1969, 1970 

und 1984 vollständig, teilweise 1967
● Nordrhein-Westfalen: 1965, 1966 und 

1967
● Rheinland-Pfalz: 1969, 1981, 1983 und 

1985 vollständig, teilweise 1970

Die Auswertung der Länderhaushalte be-
schränkt sich dabei auf die jeweiligen Einzelplä-
ne, in denen die Wohnraumförderung ver-
bucht ist. Folgende Einzelpläne wurden für die 
jeweiligen Länder berücksichtigt:

36 Die Unterstützung des Bausparens im Rahmen der Arbeitneh-
mersparzulage kann ebenfalls als Element der Wohneigen-
tumsförderung betrachtet werden (Kholodilin u. a. 2019). Wir 
berücksichtigen die Arbeitnehmersparzulage allerdings nicht 
als Objektförderung, da in der Auswertung der Steuerminder-

einnahmen keine Differenzierung zwischen allen förderfähigen 
Anlagearten möglich ist. Die Mindereinnahmen durch die Ar-
beitnehmersparzulage bei Bund und Ländern beliefen sich 
2025 auf schätzungsweise 64 Millionen Euro (Bundesregierung 
2025c). 
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● Baden-Württemberg: 1965–1968 
Einzelplan (EP) A03, 1965–1985 EP 03, 
2025–2026 EP 18

● Bayern: 1965–1985 EP 03B, 2025–2026 
EP 09

● Berlin: 1965 EP 68, B 68, B 94, C 94, 
1966–1969 EP 89, 1970 EP 29, 1981–
2026 EP 12

● Brandenburg: 2025–2026 EP 11
● Bremen: 1965–1967 EP 17, 1968–2026 

EP 09
● Hamburg: 1965–2026 EP 06
● Hessen: 1965–1966 EP 13, 1965–1968 

EP 17, 1969–1985 EP 19, 2025–2026 EP 
07

● Mecklenburg-Vorpommern: 2025–
2026 EP 04

● Niedersachsen: 1965–1968 EP A 05, 
1965–1985 EP 05, 2025–2026 EP 08

● Nordrhein-Westfalen: 1965–1968 EP 
07, 1969–1970 EP 03, 1981–1985 EP 11, 
2025–2026 EP 08

● Rheinland-Pfalz: 1965–1969 EP A 11, 
1965–1983 EP 11, 1984–2026 EP 12

● Saarland: 1965–1967 EP 63, 1968–1970 
EP 03, 1981–1984 EP 09, 2025–2026 EP 
20

● Sachsen: 2025–2026 EP 10
● Sachsen-Anhalt: 2025–2026 EP 14
● Schleswig-Holstein: 1965–1969 EP 10, 

1970–2026 EP 04
● Thüringen: 2025–2026 EP 10

Damit liegt vermutlich eine Untererfassung der 
Objektförderung durch die Länder vor – insbe-
sondere gilt das zum Beispiel in Bezug auf Ab-
wicklungen von Wohnungsbauförderprogram-
men über Sondervermögen, die im Anhang zu 
anderen Einzelplänen dokumentiert werden. 

Bei den Ausgaben handelt es sich jeweils um 
die kassenwirksamen Ausgaben – außer für die 
doppisch geführten Länderhaushalte von 
Hamburg und Hessen am aktuellen Rand 
2025–2026. Der hessische Haushaltsplan für 
2026 steht zum Zeitpunkt der Auswertung 
noch nicht zur Verfügung und kann deswegen 
insgesamt nicht mitberücksichtigt werden. 

Die Definition von Objektförderungsmitteln 
orientiert sich für eine Vergleichbarkeit der Da-
ten an jener der Subventionsberichte. Ausga-
ben für Bauforschung und wohnungswirt-
schaftliche Wettbewerbe, sowie Zins- und 
Tilgungsausgaben für Wohnungsbaukredite 
und städtebauliche Programme werden nicht 
als direkte Objektförderungsmaßnahmen ge-
fasst.

Insgesamt berücksichtigen wir ausschließlich 
landeseigene Mittel; die ausgewiesenen Ausga-
ben verstehen sich also als abzüglich der rele-
vanten Zuschüsse und Darlehen des Bundes. 
Letztere werden gemäß der Subventionsbe-
richterstattung den Ausgaben des Bundes zu-
geordnet. 

In der Subventionsberichterstattung werden 
die Subventionen der Länder an das Woh-
nungswesen nicht weiter aufgeschlüsselt. So-
mit ist es auf Länderebene noch nicht möglich, 
zwischen verschiedenen Förderzwecken zu 
differenzieren. Ebenso besteht keine Transpa-
renz über die genaue Abgrenzung der Subven-
tionen. Aufgrund dieser Intransparenz ist es 
nicht möglich, Aussagen darüber zu treffen, ob 
und wie sich etwa die Abgrenzung der berück-
sichtigten Förderprogramme zwischen dem 
vorläufigen Ende der Subventionsberichter-
stattung auf Länderebene 1980 und der Wie-
deraufnahme 1986 verändert hat. Wir nehmen 
grundsätzlich an, dass jeweils alle in der Sub-
ventionsberichterstattung ausgewiesenen För-
dermittel tatsächlich der Objektförderung zu-
zurechnen sind.

Dabei gilt eine Ausnahme: Bis einschließlich 
1986 wurde in der Subventionsberichterstat-
tung des Bundes das Wohngeld als Subvention 
an das Wohnungswesen gewertet (Bundesre-
gierung 1989). In der Annahme, dass die Sub-
ventionsberichterstattung von Bund und Län-
dern zeitgleich auf eine Nicht-Berücksichtigung 
von Wohngeld umgestellt wurde, bereinigen 
wir die ausgewiesenen Subventionssummen 
der Länder bis zu diesem Zeitpunkt um die 
Wohngeldausgaben der Länder. 

Auch auf der Länderebene berücksichtigen wir 
weiterhin die Ausgaben für die Wohnungsbau-
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prämie. Diese wurde bis 1984 hälftig von Bund 
und Ländern finanziert; seitdem liegt die Finan-
zierung allein beim Bund (Bundesregierung 
1997). 

Steuermindereinnahmen

Zusätzlich zu den Bundes- und Länderausga-
ben für Objektförderung berücksichtigen wir 
auf Grundlage der Subventionsberichterstat-
tung Fördermaßnahmen in Form von Steuer-
begünstigungen seit 1966. Für 1965 liegen kei-
ne Daten vor. Neben den in den 
Subventionsberichten in der Kategorie Woh-
nungswesen verbuchten Mindereinnahmen be-
rücksichtigen wir weiterhin einzelne woh-
nungspolitisch relevante Maßnahmen, die den 
Kategorien Regionale Strukturmaßnahmen oder 
Gewerbliche Wirtschaft zugeschlagen werden. 
Eine Auflistung der im Einzelnen berücksichtig-
ten Steuererleichterungen ist dem Datensatz 
angefügt. Analog zu den Abgrenzungskriterien 
in der direkten Objektförderung lassen wir 
auch bei den Steuererleichterungen Maßnah-
men mit hauptsächlich klimapolitischem För-
derzweck unberücksichtigt. Das betrifft die 
ökologische Zusatzförderung im Rahmen der 
Eigenheimzulage. 

Die Eigenheimzulage insgesamt ist zwar eine 
direkte Zulage, wird aber als Steuerminderein-
nahme verbucht. Diese Zuordnung geht darauf 
zurück, dass die Eigenheimzulage als steuer-
rechtliches Instrument angelegt war, das von 
den Finanzämtern ausgezahlt wurde. 

Das Aufkommen der Mindereinnahmen bei 
den verschiedenen föderalen Ebenen wird an-
hand der allgemeinen föderalen Verteilung des 
Steueraufkommens je nach Steuerart hergelei-
tet. Für die Posten GW9 und GW10 (Steuerer-
leichterungen nach dem Investitionszulagenge-
setz) werden die Mindereinnahmen allerdings 
nur für Einkommens- und Körperschaftssteuer 
zusammen ausgewiesen. Die Subventionsbe-
richterstattung dokumentiert zusätzlich die tat-
sächlichen Anteile des Bundes an den jeweili-
gen Mindereinnahmen. Auf dieser Grundlage 
werden die Finanzierungsanteile von Bund, 
Ländern und Kommunen abgeleitet. 

Wie oben bereits ausgeführt, werden die Min-
dereinnahmen der Kommunen im Weiteren 
nicht berücksichtigt. Deswegen werden auch 
jene Mindereinnahmen nicht ausgewertet, die 
allein bei den Kommunen anfallen. Das betrifft 
die Steuerbefreiung der gemeinnützigen Woh-
nungs- und Siedlungsunternehmen (1973–
1988) und der Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik (1969–1988) von der Gewerbe-
steuer, die Befreiung des Gewerbeertrags aus 
der Betreuung von Wohnungsbauten und der 
Veräußerung von Eigenheimen bei Grund-
stücksunternehmen (1969–1980), und die 
zehnjährige Grundsteuerbegünstigung für 
neugeschaffene Wohnungen, die eine be-
stimmte Wohnflächengrenze nicht überschrei-
ten (1967–1998).

Bestandserwerb

Innerhalb der Objektförderung betrachten wir 
Objektförderungsmittel für den Bestandser-
werb gesondert. Abgesehen vom seit 2023 lau-
fenden Programm „Jung kauft Alt“ gibt es dabei 
keine Posten, die ausschließlich auf die Be-
standsförderung abzielen. Deswegen geht es 
vor allem darum, die Bestandserwerbsanteile 
innerhalb der Fördermaßnahmen zu schätzen. 

Folgende Maßnahmen werden teilweise der 
Bestandsförderung zugeschlagen:

1. Die Eigenheimzulagen-Grundförde-
rung (1996–2016)

2. Die Kinderzulage nach dem Eigenheim-
zulagengesetz (1996–2015)

3. Bausparzwischenfinanzierungspro-
gramme des Bundes (1983–1994)

4. Übrige Hilfen für das Wohnungswesen 
inklusive Baukindergeld und der Förde-
rung des Erwerbs von Genossen-
schaftsanteilen für selbstgenutzten 
Wohnraum (ab 2023)

5. Wohnungsbauprämie (ab 1965)
6. EuK1 – erhöhte Abschreibungen nach § 

7b EstG (ab 1977)
7. EuK5 – Kinderkomponente zur Grund-

förderung nach § 7b oder § 10e (1981–
2005)



23 von 37

HINTERGRUNDPAPIER

8. EuK7 – Sonderausgaben-Abzug nach § 
10e EstG (1987–2005)

9. EuK13 – Vorkostenabzug bei selbstge-
nutzten Wohnungen (1996–1999)

10. Soziale Wohnraumförderung (ab 2002)

Für die Grundförderung in der Eigenheimzula-
ge (1.) wird der Bestandserwerbsanteil auf Ba-
sis des Bestandserwerbsanteils am jährlich neu 
bewilligten Fördervolumen geschätzt. Diese 
Methode abstrahiert von der gestaffelten Aus-
zahlung der Eigenheimzulage über bis zu acht 
Jahre und kann damit nur eine grobe Annähe-
rung darstellen. Bis 2000 liegen (für 2000 aller-
dings nur vorläufige) Daten über den Bestands-
erwerbsanteil am Fördervolumen vor 
(Bundesregierung 2001). Ab 2001 wird der Be-
standserwerbsanteil am Fördervolumen an-
hand des Bestandserwerb-Anteils an den jährli-
chen neuen Förderfällen und des 
durchschnittlichen Verhältnisses von Fördervo-
lumen zu Förderfällen zwischen 1995 und 2000 
geschätzt. Für 2000 und 2001 liegen dabei kei-
ne Angaben über die Förderfälle vor; diese wer-
den linear interpoliert. Ab 2004 nehmen wir 
eine Verdopplung des Bestandserwerbsanteils 
am Fördervolumen an, da zu 2004 die Förder-
höhen in der Grundförderung für Bestandser-
werb und Neubaumaßnahmen angeglichen 
wurden (Bundesregierung 2004). Zuvor betrug 
die Förderung von Bestandsmaßnahmen nur 
die Hälfte der Neubauförderung. Ab 2005 lie-
gen keine Daten mehr vor. Für die weiteren Jah-
re wird stattdessen per Annahme der Anteil 
von 2004 eingestellt. 

Der Bestandserwerbanteil in der Kinderzulage 
nach dem Eigenheimzulagengesetz (2.) wird 
analog zur Grundförderung geschätzt. Bis 2000 
beruht die Schätzung auf dem Bestandser-
werbsanteil am jährlich neu bewilligten Förder-
volumen (Bundesregierung 2001). Wie in der 
Grundförderung liegen auch hier für 2000 nur 
vorläufige Werte vor. Ab 2001 erfolgt die Be-
rechnung auf Basis des Bestandserwerbanteils 
an den neuen Förderfällen im jeweiligen För-
derjahr und des durchschnittlichen Verhältnis-
ses von Fördervolumen zu Förderfällen von 
1995–2000. Ab 2000 liegen allerdings keine 
weiteren Daten über die Förderfälle nach der 

Eigenheimzulage vor. Deswegen wird bis 2004 
eine parallele Entwicklung des Bestandser-
werbsanteils an den Förderfällen zur Entwick-
lung desselbigen Anteils in der Grundförde-
rung angenommen. Ab 2005 erfolgt eine 
Fortschreibung mit dem für 2004 ermittelten 
Anteil. 

Für die weiteren Bestandsförderungsmaßnah-
men – mit Ausnahme der sozialen Wohnraum-
förderung – (3.-9.) stehen keine programmbe-
zogenen Daten über den 
Bestandserwerbsanteil zur Verfügung. Daher 
wird alternativ die Bestandskomponente in 
den jeweiligen Programmen über die Gewich-
tung des Bestandserwerbs in der gesamten 
Wohneigentumsbildung geschätzt. 

Auf Basis der Daten aus Ammann und Müther 
(2022) wird der Bestandserwerbsanteil an der 
Wohneigentumsbildung im Bestand oder im 
Neubau hergeleitet. Die frühesten verfügbaren 
Daten liegen dabei für 1979 vor. Der Bestands-
erwerbsanteil in den Vorjahren wird ausge-
hend vom durchschnittlichen Wachstum des 
Bestandserwerbsanteils zwischen 1980 und 
1995 extrapoliert. Für die Jahre 1980–1983 und 
1986 wird der geschätzte Anteil linear interpo-
liert. Ab 2022 werden die Daten mit dem letz-
ten verfügbaren Wert aus 2021 fortgeschrie-
ben. Die so ermittelten Annäherungen des 
Bestandserwerbsanteils an der Wohneigen-
tumsbildung werden mit den Fördervolumina 
der einzelnen Programme verrechnet, um die 
Bestandskomponente zu bestimmen. 

Die Steuerbegünstigungen nach § 7b (EuK1) 
werden erst ab 1977 in Teilen der Bestandsför-
derung zugeschlagen. Ab diesem Jahr war erst-
mals der Erwerb von Bestandsimmobilien för-
derfähig (siehe Abschnitt 3). Bereits drei Jahre 
zuvor galt der Zweiterwerb von Wohnimmobili-
en als förderungswürdig (Bundesregierung 
1979). Die flächendeckende Bestandsförde-
rung nahm jedoch erst 1977 ihren Anfang. 

Mit der Umstellung des sozialen Wohnungs-
baus auf die soziale Wohnraumförderung (10.) 
zum Jahr 2002 können auch Eigentumsmaß-
nahmen im Wohnungsbestand subventioniert 
werden (WoFG 2001). Eine Schätzung des Be-
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standserwerbsanteils am gesamten Fördervo-
lumen erfolgt ausgehend vom jährlichen Be-
standserwerbsanteil an allen Förderfällen. Da-
ten über die Förderfälle stehen ab 2007 zur 
Verfügung. Für die Vorjahre wird eine lineare 
Hochskalierung des Bestandserwerbsanteils 
angenommen. Zwischen 2008 und 2010 liegen 

keine Daten über Eigentumsmaßnahmen 
durch Bestandserwerb vor. Es wird angenom-
men, dass die Bestandserwerbsanteile an allen 
in den jeweiligen Jahren geförderten Eigen-
tumsmaßnahmen dem Anteil aus 2007 ent-
sprechen. Für 2025–2026 erfolgt eine Fort-
schreibung mit dem Ergebnis aus 2024. 
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Objektförderung

Jahre
(kassenwirksam)

Bestands-
erwerb

Bund

Direkte Objektförderung

Sozialer Wohnungsbau

1969–1974 als Langfristiges Wohnungsbauprogramm und sozialer Wohnungsbau
1975–1976 als Sozialer Wohnungsbau und Modernisierungsprogramm

Förderung des sozialen Wohnungsbaus 1965-2001
Darlehen und Zinszuschüsse an die Deutsche Bau- und Boden-
bank AG zur Vor- und Zwischenfinanzierung im sozialen Woh-
nungsbau

1965-1986

Zuschüsse für Baulandbeschaffung und -erschließung 1965-1986
Wohnungsbau für Flüchtlinge 1965-1984
Zuschüsse zum Bau von Familienheimen und eigengenutzten Ei-
gentumswohnungen

1965-1978

Förderung von Versuchs-, Vergleichs- und Demonstrativbauten 1965-1978
Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues für Evakuierte 1965-1974
Sonstige Förderung des sozialen Wohnungsbaus 1965-1972
Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues für alte Menschen 1965-1972
Förderung des Wohnungsbaues ausländischer Arbeitnehmer 1966-1994
Darlehen an Länder zur Konjunkturbelebung durch Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus

1967-1976

Förderung des sozialen Wohnungsbaus in den Ländern 1967-1974
Darlehen an Länder zur Förderung der Wohnungsbeschaffung 
für junge Ehepaare

1965-1968

Förderung des Studentenwohnraumbaues 1969-1997
Langfristiges Wohnungsbauprogramm 1971-1974
Härteausgleich für zinsanpassungsbedingte Miet- oder Belas-
tungserhöhungen im Sozialwohnungsbestand

1974-1976

Darlehen an Länder zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
im Rahmen eines einmaligen Sonderprogramms

1974-1976

Darlehen an Länder zur Förderung von Altenwohnungen, Alten-
wohnheimen und Wohnungen für kinderreiche Familien

1974-1976

Förderung des sozialen Wohnungsbaues im Rahmen des Regio-
nalprogramms / Eigentumsprogramms

1975-2001

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Verbilligung von 
Darlehen zur Finanzierung des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaues

1975-1981

Darlehen an Länder zur Förderung des Baues von Ersatzwoh-
nungen und des Aus- und Umbaues im Rahmen des Pro-
gramms für Zukunftsinvestitionen

1977-1986

Investitionszuschüsse für Mietwohnungen und Wohnheime im 
sozialen Wohnungsbau

1979-1984
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Sonderprogramm zur Errichtung von Wohnungen in Berlin 1980-1983
Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des Sozial-
programms

1983-1988

Förderung des Aussiedlerwohnungsbaus im Rahmen des Son-
derprogramms 1989

1989-1996

Zuweisungen an die neuen Länder für Maßnahmen zur Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus einschließlich Modernisierung 
und Instandsetzung

1991-2000

Zuweisungen an die neuen Länder für im Bau befindliche Eigen-
tumsmaßnahmen

1991-1996

Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des Sonder-
programms zur Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der 
Baunachfrage

1991-1997

Zuweisungen an Länder für Investitionen in Regionen mit er-
höhter Wohnungsnachfrage

1992-2002

Soziale Wohnraumförderung 2002-2006 Anteilig

Kompensationsmittel sozialer Wohnungsbau 2007-2019 Anteilig
Zweckgebundene Finanzhilfen an die Länder für sozialen Woh-
nungsbau

2020-2026 Anteilig

Modernisierung und Instandsetzung

Darlehen zur Förderung von Instandsetzungen und Modernisie-
rungsarbeiten an Wohngebäuden

1965-1976

Zuschüsse zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohn-
gebäuden

1965-1974

Bund-Länder-Modernisierungsprogramm 1975-1994
Bund-Länder-Heizenergieeinsparungsprogramm 1978-1990
Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes 
in den neuen Ländern

1991-1992

Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungsbauprogramms der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau

1992-2002

Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungs- 
und Instandsetzungsprogramms der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau in den neuen Ländern

1993-2010

Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraummodernisierungspro-
gramms II der KfW für die neuen Länder

2001-2012

Wohnraummodernisierungsprogramm 2003-2008
Zuschüsse im Rahmen des Programms „Altersgerecht Umbau-
en“ der KfW-Förderbank

2009-2026

Sonstiges

Wohnungsbauprämien
Wohnungsbauprämien 1965-2026 Anteilig

Übrige Hilfen für das Wohnungswesen
Sonstige Maßnahmen 1965-1966
Förderung gewerblicher oder beruflicher Zwecke dienender 
Räume in Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaus

1965-1974
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Beihilfen für Arbeiterwohnstätten nach dem Grundsteuergesetz 1965-1972
Maßnahmen zur Konjunkturbelebung durch Förderung des 
Wohnungsbaues sowie der Instandsetzung und Modernisierung 
von Wohngebäuden

1967-1976

Zuweisungen an die neuen Länder zur Verbilligung von Zinskos-
ten

1991-2000

Zuschüsse an Mieter zur Privatisierung kommunaler Wohnun-
gen in den neuen Ländern

1991-1999

Zuweisungen an die neuen Länder für im Bau befindliche Miet-
wohnungen

1991-1998

Zuweisungen für Zinshilfen aus Altschulden der Wohnungswirt-
schaft in den neuen Ländern

1994-2014

Vergütungen an die KfW für die Wahrnehmung von Aufgaben 
des Bundes bei der Durchführung des Altschuldenhilfe-Geset-
zes

1995-2004

Zuschüsse im Rahmen des Programms „Baukindergeld“ der KfW 
Bankengruppe

2018-2026 Anteilig

Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbst-
genutzten Wohnraum

2022-2026 Anteilig

Wohneigentumsförderung für Familien „Jung kauft Alt“ 2023-2026 Gesamt
Wohnungsfürsorge

Wohnungsfürsorge für Angehörige des Bundes 1965-2020

Wohnungsfürsorge für sonstige Gruppen 1965-2020

Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr 1966-2020
Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus An-
lass der Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen 
nach Berlin

1995-2020

Bausparzwischenfinanzierung
Zuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für die Zwischenfinan-
zierung von Bausparverträgen

1976-1995 Anteilig

Klimafreundlicher Neubau
Klimafreundlicher Neubau 2023-2026
Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment 2024-2026

Steuermindereinnahmen

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude nach § 7b EStG 1966-2026
Ab 1977 
anteilig

Erhöhte Absetzungen von der Einkommenssteuer für den Mo-
dernisierungsaufwand bei Altbauwohnungen und für bestimm-
te Energiemaßnahmen an Gebäuden (§ 7h EStG, § 82a EStDV)

1967-2026

Körperschaftssteuerbefreiung der Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik

1969-1989

Körperschaftssteuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- 
und Siedlungsunternehmen

1966-1989

Kinderkomponente zu § 7 EStG (§ 34f EStG) 1981-2005 Anteilig

Erweiterter Schuldzinsenabzug für selbstgenutzte Häuser 1983-1988
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Sonderausgabenabzug nach § 10e EStG 1987-2005 Anteilig
Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung (§ 7k 
EStG)

1990-2000

Erhöhte Absetzungen zur Schaffung neuer Mietwohnungen an 
bestehenden Gebäuden (§ 7c EStG)

1991-1998

Steuerbegünstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken an 
nahe Angehörige überlassenen Wohnungen im eigenen Haus (§ 
10h EStG)

1992-2000

Sonderausgabenabzug von Schuldzinsen nach § 10e Abs. 6a 
EStG

1993-1998

Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städte-
baulichen Entwicklungsbereichen (§ 10f EStG)

1995-2026

Vorkostenabzug bei selbstgenutzten Wohnungen nach § 10i 
EStG

1996-1999 Anteilig

Eigenheimzulage (Grundförderung) 1996-2018 Anteilig
Eigenheimzulage (Kinderzulage) 1996-2018 Anteilig
Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter (§ 10g EStG) 1997-2026

Sonderabschreibungen zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus (§ 7b EStG) 

2020-2026

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude in Berlin 1969-1988

Erhöhte Absetzungen für Mehrfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen in Berlin (West)

1991-1993

Erhöhte Absetzungen für Modernisierungsmaßnahmen bei 
Mehrfamilienhäusern in Berlin (West)

1991-1993

Erhöhte Absetzungen zur Schaffung neuer Wohnungen an be-
stehenden Gebäuden in Berlin (West)

1991-1996

Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung in Ber-
lin (West)

1993-1994

Sonderabschreibungen bei Schaffung neuer Wohnungen im Ge-
bäudebestand im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 
(West) (§ 3, 4 und 8 Abs. 1a FördG)

1995-1999

Sonderabschreibungen für nachträgliche Herstellungsarbeiten 
im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) und Be-
günstigung von Erwerbsgemeinschaften im Beitrittsgebiet und 
dem ehemaligen Berlin (West) (§ 3 Nr. 3 Satz 1 und 2 FördG, § 8 
Abs. 1a FördG) 

1995-2000

Abzug wie Sonderausgaben für Herstellungs- und Erhaltungs-
kosten bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden im 
Beitrittsgebiet (§ 7 FördG)

1995-2006

Investitionszulage für Mietwohnungsneubau in den Innenstäd-
ten im Beitrittsgebiet (§ 3 InvZulG)

2000-2002

Investitionszulage für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten 
an vermieteten Wohngebäuden und für Erhaltungsaufwendun-
gen (§ 3 InvZulG)

2000-2006

Erhaltung von älterem, selbstgenutztem Wohneigentum (§ 4 
InvZulG)

2000-2002
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Länder

Direkte Objektförderung

Direkte Objektförderung (gesamt) 1965-2026

Steuermindereinnahmen

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude nach § 7 EStG 1966-2026
Ab 1977 
anteilig

Erhöhte Absetzungen von der Einkommenssteuer für den Mo-
dernisierungsaufwand bei Altbauwohnungen und für bestimm-
te Energiemaßnahmen an Gebäuden (§ 7h EStG, § 82a EStDV)

1967-2026

Körperschaftssteuerbefreiung der Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik

1969-1989

Körperschaftssteuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs-
politik

1966-1989

Kinderkomponente zu § 7 EStG (§ 34f EStG) 1981-2005 Anteilig
Erweiterter Schuldzinsenabzug für selbstgenutzte Häuser 1983-1988

Sonderausgabenabzug nach § 10e EStG 1987-2005 Anteilig

Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung (§ 7k 
EStG)

1990-2000

Erhöhte Absetzungen zur Schaffung neuer Mietwohnungen an 
bestehenden Gebäuden (§ 7c EStG)

1991-1998

Steuerbegünstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken an 
nahe Angehörige überlassenen Wohnungen im eigenen Haus (§ 
10h EStG)

1992-2000

Sonderausgabenabzug von Schuldzinsen nach § 10e Abs. 6a 
EStG

1993-1998

Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städte-
baulichen Entwicklungsbereichen (§ 10f EStG)

1995-2026

Vorkostenabzug bei selbstgenutzten Wohnungen nach § 10i 
EStG

1996-1999 Anteilig

Eigenheimzulage (Grundförderung) 1996-2018 Anteilig
Eigenheimzulage (Kinderzulage) 1996-2018 Anteilig
Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter (§ 10g EStG) 1997-2026
Sonderabschreibungen zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus (§ 7b EStG) 

2020-2026

Vermögenssteuerbefreiung der Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik

1969-1989

Vermögenssteuerbefreiung der gemeinnützigen Wohnungs- 
und Siedlungsunternehmen

1969-1989

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude in Berlin 1969-1988
Erhöhte Absetzungen für Mehrfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen in Berlin (West)

1991-1993

Erhöhte Absetzungen für Modernisierungsmaßnahmen bei 
Mehrfamilienhäusern in Berlin (West)

1991-1993
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Erhöhte Absetzungen zur Schaffung neuer Wohnungen an be-
stehenden Gebäuden in Berlin (West)

1991-1996

Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung in Ber-
lin (West)

1993-1994

Sonderabschreibungen bei Schaffung neuer Wohnungen im 
Gebäudebestand im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin 
(West) (§ 3, 4 und 8 Abs. 1a FördG)

1995-1999

Sonderabschreibungen für nachträgliche Herstellungsarbeiten 
im Beitrittsgebiet und dem ehemaligen Berlin (West) und Be-
günstigung von Erwerbsgemeinschaften im Beitrittsgebiet und 
dem ehemaligen Berlin (West) (§ 3 Nr. 3 Satz 1 und 2 FördG, § 8 
Abs. 1a FördG) 

1995-2000

Abzug wie Sonderausgaben für Herstellungs- und Erhaltungs-
kosten bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden im 
Beitrittsgebiet (§ 7 FördG)

1995-2006

Investitionszulage für Mietwohnungsneubau in den Innenstäd-
ten im Beitrittsgebiet (§ 3 InvZulG)

2000-2002

Investitionszulage für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten 
an vermieteten Wohngebäuden und für Erhaltungsaufwendun-
gen (§ 3 InvZulG)

2000-2006

Erhaltung von älterem, selbstgenutztem Wohneigentum (§ 4 
InvZulG)

2000-2002

Subjektförderung

Jahre (kassenwirksam)

Bund

(Tabellen-)Wohngeld 1965-2026
Wohngeld nach dem Wohngeldsondergesetz in den neuen Län-
dern und Berlin-Ost

1991-1996

Pauschalisiertes Wohngeld 1991-2000
Besonderer Mietenzuschuss 2001-2004
Kosten der Unterkunft 2005-2026

Länder

(Tabellen-)Wohngeld 1965-2026
Wohngeld nach dem Wohngeldsondergesetz in den neuen Län-
dern und Berlin-Ost

1991-1996

Pauschalisiertes Wohngeld 1991-2000
Besonderer Mietenzuschuss 2001-2004

Kommunen

Kosten der Unterkunft 2005-2026

Tabelle 1:  Berücksichtigte Förderinstrumente37; Quellen: siehe Schulte u.a. (2026)

37 Die Bezeichnungen der direkten Objektförderung des Bundes 
sind nicht für alle Jahre vollständig deckungsgleich mit den Be-
zeichnungen in der Subventionsberichterstattung. Zur Verein-

fachung wurden teilweise ähnliche Titel zusammengefasst und 
Namensgebungen angepasst. 
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